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VORWORT 

Die VBL ist mit ihren 5.400 Beteiligten und rund 4 Millionen Versicherten die 
größte Zusatzversorgungskasse des öffentlichen Dienstes in der Bundesre-
publik. Im Jahr 1929 noch kurz vor Ausbruch der Weltwirtschaftskrise ge-
gründet, ist sie aber auch eine der ältesten Einrichtungen. 75 Jahre VBL – 
das bedeutet ein Dreivierteljahrhundert Verbesserung des Lebensstandards 
im Ruhestand für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. 
Diese Jubiläumsschrift soll dazu beitragen, allen interessierten Lesern die 
Geschichte, aber auch die heutige Situation der VBL nahe zu bringen.

Die Entwicklung der Zusatzversorgung und damit das Niveau ihrer Leistungen 
war immer sehr eng mit den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen in Deutschland verbunden. So muss die Geschichte der VBL im 
Spiegel der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden.

Unsere lange Tradition ist für uns jedoch kein Grund, uns zurückzulehnen. 
Gerade die in diesen Jahren erworbene Kompetenz und das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen veranlassen uns dazu, unser Unternehmen fortlaufend 
weiterzuentwickeln. Für eine moderne Einrichtung der betrieblichen Alters-
versorgung bedeutet dies insbesondere: Transparenz, Kundenorientierung 
durch kompetente Beratung und effektive Serviceleistungen sowie eine 
sichere und zugleich ertragbringende Vermögensanlage.

Auf diesem Weg ist die VBL ein gutes Stück vorangekommen. Weitere 
schwierige Aufgaben stehen vor uns. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der VBL, werden auch die Zukunft gemeinsam gestalten. Meinen Dank an 
alle für ihr Engagement und ihre Leistungen.

Die anhaltende Diskussion um die Absicherung im Alter und die Sicherheit 
der Versorgung zeigt, wie wichtig es ist, die Altersversorgung auf verschiede-
ne Säulen zu stützen. Angesichts der alternden Gesellschaft und der wirt-
schaftlichen Entwicklung wird der betrieblichen Altersversorgung als zweiter 
Säule weiterhin eine unverzichtbare Bedeutung zukommen. Dies gilt auch für 
die Zusatzversorgung, sei es in Gestalt der Pfl icht- oder der Freiwilligen Ver-
sicherung. Unsere Aufgabe ist es, unsere Versicherten, Rentnerinnen und 
Rentner als unsere Kunden zufrieden zu stellen. Zugleich wollen wir die Tarif-
parteien bei der Gestaltung und Durchführung einer fi nanzierbaren und hoch-
wertigen betrieblichen Altersversorgung auch in Zukunft kompetent und zu-
verlässig unterstützen. 

Wolf R. Thiel
Präsident und Vorsitzender des Vorstands der VBL
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1929 – 1932

Die Geburtsstunde der Zusatzversor-
gungsanstalt des Reichs und der 
Länder (ZRL) fällt in den Beginn einer 
der tiefsten wirtschaftlichen Krisen, 
die die Welt im 20. Jahrhundert erle-
ben sollte. Für die zunehmend mit 
Notverordnungen agierende Reichs-
regierung stand vor allem die Stabili-
sierung der deutschen Wirtschaft im 
Vordergrund. Trotz der damit verbun-
denen zusätzlichen Belastung der öf-
fentlichen Haushalte wurde mit der 
Gründung der ZRL eine lange ge-
plante Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen zunächst für Arbeiter des 

Reichs und der beitretenden Länder 
erreicht. Sie erhielten jetzt eine Zu-
satzrente zu der noch sehr mageren 
Rente aus der Invalidenversicherung, 
der damaligen Rentenversicherung 
für Arbeiter. Bald nach der Grün-
dung, am 25. Oktober 1929, sollte 
es zu dem Crash an der New Yorker 
Börse („Schwarzer Freitag“) und dem 
Einbruch der Weltwirtschaft kom-
men. Die Gehälter im gesamten öf-
fentlichen Dienst wurden von 1930 
an in mehreren Stufen um insgesamt 
10 Prozent gekürzt. 

DIE GRÜNDUNG DER ZRL VOR AUSBRUCH 
DER WELTWIRTSCHAFTSKRISE

75 Jahre VBL
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Schlangen vor dem Arbeitsamt. Arbeitslose während der Weltwirtschaftskrise vor dem Arbeitsamt Südost-Süd Berlin.
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Die gesellschaftliche Entwicklung ist 
durch eine wachsende Polarisierung 
und Radikalisierung gekennzeichnet. 
Der preußische Innenminister erlässt 
im März ein Demonstrationsverbot, 
um weitere Auseinandersetzungen 
zwischen der SA und dem kommu-
nistischen Roten Frontkämpferbund 
zu verhindern. Bei Demonstrationen 
zum 1. Mai werden infolge von Un-
ruhen und Zusammenstößen mit der 
Polizei insgesamt über 30 Menschen 
getötet.

Im Juni wird der sogenannte Young-
Plan unterzeichnet, der die jährli-
chen Reparationszahlungen festlegt. 
Gegner dieses Planes aus DVP und 
NSDAP, unter ihnen Hugenberg und 
Hitler, starten einen rechtspopulisti-
schen Feldzug gegen den Young-
Plan. Sie initiieren ein zunächst er-
folgreiches Volksbegehren gegen 
den Plan. Der anschließende Volks-
entscheid über das „Gesetz gegen 
die Versklavung des deutschen Vol-
kes“ scheitert zwar. Trotzdem trägt 
die Aktion dazu bei, die NSDAP 
weiter bekannt zu machen. Die Zahl 
ihrer Mitglieder steigt weiter an; die 
NSDAP ist in ersten Stadtparlamen-
ten und erstmals in der Regierung 
eines Landes vertreten. 

Die wirtschaftliche Abwärtsentwick-
lung, die sich bereits seit 1928 ge-
zeigt hatte, wird schließlich durch 
den großen Crash der New Yorker 
Börse weiter vorangetrieben. Am 
25. Oktober 1929, der unter dem 
Stichwort „Schwarzer Freitag“ in die 
Geschichte eingeht, fi ndet ein mas-

siver Einbruch der Aktienkurse statt, 
der eine Weltwirtschaftskrise aus-
löst. Für die deutsche Wirtschaft 
wichtige Auslandskredite werden 
gekündigt. Dies führt zu einem 
sprunghaften Anstieg der Konkurse. 
Erstmals wird die Marke von 2 Milli-
onen Arbeitslosen überschritten. 

Die wachsende Zahl der Arbeitslo-
sen hat auch negative Auswirkungen 
auf die Reichsangestelltenversiche-
rung. Sie wird durch zusätzliche 
Ausgaben aufgrund des gerade ein-
geführten Ruhegeldes wegen Ar-
beitslosigkeit belastet. Gleichzeitig 
sinken wegen verringerter Einkom-
men und der hohen Arbeitslosigkeit 
die Beitragseinnahmen. Die Regie-
rung reagiert darauf mit Notverord-
nungen. Erhebliche Zahlungen an 
die Reichsanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung 
führen zu einem Haushaltsdefi zit. Im 
Dezember verabschiedet der Reichs-
tag ein Sofortprogramm zur Beile-
gung der Finanzkrise. Bestandteil 
sind auch die Erhöhung der Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung und 
der Tabaksteuer.

75 Jahre VBL

WAS 1929 GESCHAH
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Vor diesem schwierigen fi nanziellen 
und politischen Hintergrund mag es 
verwundern, dass ausgerechnet in 
dieser Zeit eine neue Versicherung 
zunächst für die Arbeiter der staatli-
chen Verwaltungen eingeführt wer-
den sollte.
 
Die Idee der Zusatzversorgung 
und ihre Anfänge

Die Geschichte der Zusatzversor-
gung ist eng verknüpft mit der Ent-
wicklung der staatlichen und hoheit-
lichen Aufgaben. Diese wurden zur 
Kaiserzeit zumeist von Beamten 
wahrgenommen. Lediglich im tech-
nischen Bereich bediente man sich 
einer kleineren Anzahl von Arbeitern 
und Angestellten. So bestand be-
reits seit 1859 eine „Unterstüt-
zungskasse für die Arbeiter der 
preußischen Eisenbahnen“.

Mit einer Ausweitung der hoheitli-
chen und öffentlichen Aufgaben – 
auch bedingt durch die Entstehung 
der Großstädte und Ballungszentren 
– nahm auch die Anzahl der staatli-
chen Bediensteten, die nicht verbe-
amtet waren, deutlich zu. Die Idee 
der Zusatzversorgung war es nun, 
diesen Arbeitnehmern eine soziale 
Sicherung für den Fall der Invalidität, 
Krankheit und Tod zu verschaffen, 
die über die noch magere gesetzliche 
Sicherung hinausging. Damit sollte 
der Abstand zu den Beamtenversor-
gungen verringert und die Beschäf-
tigten enger an den Staat gebunden 
werden. So entstanden in fast allen 
größeren Städten bereits seit 1900 
kommunale Versorgungseinrichtun-
gen, die jedoch ganz unterschiedli-
che Leistungen erbrachten. 

75 Jahre VBL

Eintritts- und Beitragsmarken der ZRL



 13

19
29

 –
 1

93
2

Auch die vielen ehemaligen Reichs-
arbeiter, die nach dem Ende des 
ersten Weltkrieges aus dem Heer 
entlassen wurden und ohne Be-
schäftigung und Versorgung waren, 
machten die Dringlichkeit einer zu-
sätzlichen Absicherung deutlich. Be-
reits in dieser Zeit wurden Tarifver-
träge geschlossen, die die Entloh-
nung und andere Arbeitsbedingun-
gen zum Gegenstand hatten. Nach 
der Einführung von Tarifregelungen 
in der Weimarer Republik wurden 
mit den maßgeblichen Arbeitneh-
merorganisationen auch Gespräche 
über die Einführung einer Zusatzver-
sorgung geführt. So wurde im Sep-
tember 1928 ein Abkommen zwi-
schen dem Reichsminister der Fi-
nanzen und Berufsvertretungen bzw. 
Gewerkschaften (Verband der Ge-
meinde- und Staatsarbeiter, Zentral-
verband der Maschinisten und Hei-
zer, Deutscher Metallarbeiterver-
band, Verband der Nahrungsmittel- 
und Getränkearbeiter, Gewerkschaft 
Deutscher Eisenbahner e. V. usw.) 
geschlossen, in dem die Begrün-
dung einer zusätzlichen Versiche-
rung für die Arbeiter der staatlichen 
Verwaltungen vereinbart wurde. Die 
Gründung der ZRL im Februar 1929 
war also ein jahrelang verhandeltes 
und geplantes Vorhaben. 

Die Umstände zur Zeit der 
Gründung

Dennoch war die Umsetzung dieses 
Abkommens im Jahre 1929 nicht 
unproblematisch. Denn bereits seit 
1928 trat eine deutliche Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Bedin-
gungen ein. Nach dem „schwarzen 
Freitag“ bis zur Machtergreifung 

durch die Nationalsozialisten ging es 
wirtschaftlich nicht nur in Deutsch-
land erheblich bergab. Die Arbeits-
losigkeit stieg in unvorstellbare Hö-
hen. Seit Juli 1930 nutzten der 
Reichspräsident und seine Kanzler 
verstärkt das Mittel der Notverord-
nungen, um die wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Probleme in den 
Griff zu bekommen. Maßnahmen 
waren unter anderem Gehaltskür-
zungen im öffentlichen Dienst sowie 
Kürzungen im Bereich der Sozialver-
sicherung. Aus heutiger Sicht kann 
man daher sagen, die Gründung der 
ZRL kam gerade noch rechtzeitig 
vor der großen Krise.
 
Die „Gründer“ der Anstalt waren das 
Reich, vertreten durch den Reichsfi -
nanzminister, und das damals größte 
Land im Reich, Preußen, vertreten 
durch das preußische Staatsministe-
rium, die die Errichtungsverfügung 
vom 26. Februar 1929 unterzeich-
neten. Ihre Rechtsfähigkeit wurde 
der ZRL durch das Land Preußen 
verliehen. In der damaligen Situation 
erschien es zweifelhaft, ob das 
Reich die Zusatzversorgung unter 
der notwendigen Mitwirkung des 
Parlamentes gesetzlich regeln konn-
te. Aus diesem Grund hatte man 
sich für eine Gründung im Wege ei-
nes Staatsvertrages entschieden. 
Sehr bald traten auch die Länder 
Bayern, Mecklenburg-Schwerin und 
Mecklenburg-Strelitz sowie Baden 
der ZRL bei. 

Erste Satzung und Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder

Die erste Satzung der ZRL sah als 
Organe Vorstand, Aufsichtsrat, 
Rechnungsprüfungsausschuss und 
Schiedsgericht vor. Zu versichern 
waren nur Arbeiter des Reichs und 
der Länder, mit deren arbeitgeben-
den Verwaltungen sogenannte Kol-
lektivvereinbarungen bestanden. 
Der Aufsichtsrat bestand aus 20 er-
nannten und gewählten Mitgliedern. 
Von diesen waren drei Viertel nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu wählen. Wahlberechtigt war je-
des Mitglied (Versicherter) der An-
stalt. Die Wahl von Mitgliedern des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates 
wurde durch eine Wahlordnung vom 
November 1928 festgelegt. Es war 
von jeder arbeitgebenden Verwal-
tung ein Wahlkreis zu bilden. Örtli-
che Wahlstelle war jede Dienststelle 
der beteiligten arbeitgebenden Ver-
waltungen, die mindestens 12 Versi-
cherte beschäftigte.

Die Leistungen der ersten Satzung 
waren Rentenleistungen an Versi-
cherte und Hinterbliebene sowie ein-
malige Leistungen wie Abfi ndungen, 
die Übernahme der Kosten von Heil-
verfahren und das Sterbegeld. Die 
damalige Versichertenrente wurde 
bis nach dem Krieg als Zusatzrente 
bezeichnet. Von Beginn an bestand 
die Möglichkeit der freiwilligen Mit-
gliedschaft für bestimmte ausge-
schiedene Personen. Alle neu eintre-
tenden Mitglieder hatten ein Ein-
trittsgeld von 2 Reichsmark zu be-
zahlen.

75 Jahre VBL
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Aufnahme des Geschäftsbetriebs

Der Geschäftsverkehr wurde am 
1. Mai 1929 im zweiten Geschoss ei-
nes Wohnhauses aus den Gründer-
jahren in der Oranienstraße 103 in 
Berlin aufgenommen. Ende des Jah-
res 1929 waren 5 Beamte, 13 Ange-
stellte, ein Bote und eine Reinema-
chefrau bei der ZRL beschäftigt. Die 
nun anzumeldenden Mitglieder wur-
den in Stamm- und Karteikarten er-
fasst. Als Beleg des Eintritts und der 
Beitragszahlungen wurden Marken 
verwendet, die auf die Beitragskarten 
aufzukleben waren.

Nach der Gründung und dem schnel-
len Beitritt der genannten Länder 
mussten die Mitarbeiter eine große 
Anzahl von Anmeldungen verarbei-
ten. So hatten die Beschäftigten der 
ersten Stunde sehr schnell ein be-
achtliches Arbeitspensum zu erledi-
gen. Bereits in dieser Zeit wurde das 
Entlohnungsinstrument des Stück-
lohnes eingesetzt, um den Arbeits-
anfall zu bewältigen. Knapp drei Jah-
re nach Aufnahme des Geschäftsbe-
triebes musste die ZRL wegen Platz-
mangels in größere Geschäftsräume 
umziehen. Vom 1. März 1932 an be-
fand sich die Arbeitsstätte in der 
Witzlebenstraße 4 – 10 in Berlin-
Charlottenburg. 
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Generalappell des Kreises V des Gaus Groß-Berlin der 
NSDAP im Lustgarten; Fahneneinmarsch 1936
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1933 – 1945

Während der Zeit des Nationalsozia-
lismus war die Zukunft der zusätzli-
chen Altersversorgung für den öf-
fentlichen Dienst zunächst nicht ge-
sichert. Das gesamte Arbeits- und 
Sozialrecht einschließlich der staatli-
chen Einrichtungen wurde nach den 
Maßstäben der nationalsozialisti-
schen Ideologie durchleuchtet und 
angepasst. Bestrebungen von der 
Gründung einer „Einheitsversiche-
rung“ bis hin zu einem „Altersver-
sorgungswerk des deutschen Vol-
kes“ kamen jedoch nicht zur Ver-
wirklichung. Die Organe der ZRL 
blieben bestehen, sie wurden aber 
entsprechend der sogenannten „Ari-
sierungs- und Säuberungspolitik“ 
der Nazis umbesetzt. Als staatliche 
Versorgungseinrichtung vollzog auch 
die ZRL die gesetzlich angeordnete 

„Säuberung“ des Personalkörpers 
des öffentlichen Dienstes mit ihren 
Auswirkungen auf die Versorgung. 
Der Verwaltungsapparat des Reichs 
wurde immer weiter ausgebaut. Da-
mit stiegen auch die Mitgliederzah-
len der ZRL kontinuierlich an. Die 
Kriegs- und Annektionspolitik des 
Dritten Reiches verstärkte diese Ent-
wicklung weiter. Die beträchtlichen 
Beitragseinnahmen insbesondere für 
das Reich gingen zum Großteil in 
Form von Reichsanleihen in den 
Staatshaushalt zurück. Doch der 
Ausbau und die scheinbare Festi-
gung der ZRL waren nicht von Dau-
er. In engster Weise mit der Ent-
wicklung des Reichs als größtem 
Träger verbunden, sah die ZRL nach 
der Kapitulation erneut einem unge-
wissen Schicksal entgegen.

DIE ZEIT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN 
GEWALTHERRSCHAFT

75 Jahre VBL
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Thüringer Parteitag in Weimar 1938

75 Jahre VBL
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Am 30. Januar 1933 ernennt der 
Reichspräsident Hindenburg Hitler 
zum Reichskanzler. In kürzester Zeit 
wird nun mit den Mitteln der Gleich-
schaltung und der Außerkraftset-
zung von Grundrechten eine Diktatur 
errichtet. 

Am 27. Februar brennt der Reichs-
tag. Bereits einen Tag später werden 
durch eine weitere Notverordnung 
grundlegende, in der Weimarer Ver-
fassung niedergelegte Bürgerrechte 
wie die freie Meinungsäußerung ein-
schließlich der Pressefreiheit, das 
Versammlungsrecht, das Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis und 
andere beschränkt. Der Reichstags-
brand wird propagandistisch ausge-
nutzt und dient zur Begründung 
zahlreicher Verhaftungen sowie der 
Verfolgung politischer Gegner und 
der Juden. Bereits im März wird un-
ter der Aufsicht von Polizei und SA 
mit der Errichtung von Konzentrati-
onslagern in Dachau und Sachsen-
hausen begonnen. 

Der Reichsrundfunk ist ein willkom-
menes Mittel, die totalitären Maß-
nahmen als notwendig darzustellen 
und die Parolen und ideologischen 
Ziele der NSDAP „unter das Volk zu 
bringen“. Am 23. März 1933 wird 
mit den Stimmen aller Parteien mit 
Ausnahme der SPD das Ermächti-
gungsgesetz beschlossen. Hierdurch 
verzichtet der Reichstag auf seine 
Gesetzgebungskompetenz. Gesetze 
müssen also nicht mehr beschlossen 
werden, sondern können von der Re-

gierung ohne Gegenzeichnung des 
Reichspräsidenten erlassen werden.

„Arisierung“ und Enteignung

Wenige Tage nach dem Ermächti-
gungsgesetz wird das Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums erlassen. Die antisemiti-
sche, rassistische und politische 
„Säuberung“ der staatlichen Verwal-
tungen und Hoheitsträger beginnt. 
Der „Arierparagraph“ verbietet die 
Beschäftigung von „nichtarischen“ 
Personen im öffentlichen Dienst. 
Diese sind ohne oder mit gekürzter 
Versorgung in den sofortigen Ruhe-
stand zu versetzen. Lediglich jüdi-
sche Frontkämpfer des ersten Welt-
krieges werden auf Intervention Hin-
denburgs von dieser Regelung aus-
genommen. Nahezu alle Organisati-
onen auch des gesellschaftlichen 
Lebens übernehmen den „Arierpara-
graphen“. In vielen Bereichen ge-
schieht dies freiwillig, teilweise wird 
durch den Druck der Nazis dafür ge-
sorgt. Alle Beamten und andere Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst 
müssen ihre politische Gesinnung 
offen legen und die arische Herkunft 
nachweisen.

Zerschlagung der Gewerkschaften

Ein nächster Schritt auf dem Wege 
der Gleichschaltung ist die Zerschla-
gung der Gewerkschaften. Ihre Ein-
richtungen werden von Polizei, SA 
und SS am 2. Mai 1933 – einen Tag 
nach Einführung des Feiertags der 

nationalen Arbeit durch die Reichsre-
gierung – besetzt. Die Deutsche Ar-
beitsfront – DAF – unter Führung 
von Robert Ley tritt als nationalsozia-
listische Massenorganisation an die 
Stelle der Gewerkschaften. Die Ver-
treter der DAF ersetzen die entfern-
ten Mitglieder der Selbstverwaltungs-
organe. Das „Gesetz zur Ordnung der 
nationalen Arbeit in öffentlichen Ver-
waltungen und Betrieben“ überträgt 
auch hier das Führerprinzip. Die so-
genannte „Gefolgschaft“ hat dem 
Betriebsführer Treue und Gehorsam 
zu leisten. Arbeitnehmer werden in 
der nationalsozialistischen Sprache 
zu Gefolgschaftsmitgliedern. 

75 Jahre VBL

ENTSTEHUNG UND FESTIGUNG DER 
DIKTATUR
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Die Jahre 1933 bis 1938

Die Folgen der Machtergreifung hin-
terlassen auch bei der ZRL deutliche 
Spuren. Zwar enthält der Geschäfts-
bericht für das Jahr 1933 keine en-
thusiastischen Bekenntnisse zum 
Führerstaat oder der Nazi-Ideologie. 
Doch auch für die Zusatzversorgung 
galt die nationalsozialistische Gesetz-
gebung; die ZRL konnte sich dem 
Ungeist der Zeit nicht entziehen.

So beginnt der Geschäftsbericht 
1933 mit dem Verweis auf die neue 
Rechtsgrundlage, das „Gesetz über 
die Änderung der Satzung der Zu-
satzversorgungsanstalt des Reichs 
und der Länder und anderer außer-
halb der reichsgesetzlichen Sozial-
versicherung bestehender Einrich-
tungen für die Versorgung der 
nichtbeamteten Arbeitnehmer“ vom 
13. September 1933. Mit diesem 
wurde die Ermächtigung des 
Reichsfi nanzministers geschaffen, 
die Satzung der ZRL insbesondere 
im Hinblick auf die Grundsätze des 
Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums zu ändern oder 
neu aufzustellen. Gleichzeitig wird 
hierin das Ende der Aufgaben und 
Befugnisse der gewählten Organ-
mitglieder festgestellt. Der Ge-
schäftsbericht verweist auf diese 
rechtlichen Grundlagen, spricht je-
doch davon, dass die neue Satzung 
vom Vorstand vorbereitet worden 
sei. Die Änderungen bezogen sich 
auf die Besetzung der Gremien, 
aber auch besonders auf die „Ari-
sierung“ und politische „Reinigung“ 
der Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes und die Entrechtung der 
betroffenen gekündigten Personen. 

Jeder Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst hatte seine Herkunft nachzu-
weisen und einen Fragebogen über 
seine politische Gesinnung auszufül-
len. Dies galt natürlich auch für die 
eigenen Beschäftigten der ZRL. Die 
Gremien waren im Sinne der „Arisie-
rung“ neu zu besetzen und die aus 
dem Kreise der Versicherten ge-
wählten Mitglieder zu ersetzen. Die 
Vorschrift zur Besetzung des Vor-
standes wurde wie folgt abgeändert:
„...Wer nichtarischer Abstammung 
oder mit einer Person nichtarischer 
Abstammung verheiratet ist, kann 
nicht Mitglied des Vorstandes wer-
den. Wer als Person nichtarischer 
Abstammung zu gelten hat, be-
stimmt sich nach den Richtlinien, die 
der Reichsminister des Innern für die 
Begründung des Beamtenverhältnis-
ses erlässt...“

Entsprechendes galt für die Beset-
zung des Verwaltungsrates. Die per-
sonellen Auswirkungen dieser „Säu-
berung“ sind weder hinsichtlich der 
Belegschaft der ZRL noch der Or-
ganbesetzung genau bekannt. Im 
Geschäftsbericht für das Jahr 1933 
wird lediglich ausgeführt:
„Für die Betätigung der Organe der 
Anstalt, die, abgesehen von einer 
Beschränkung der Mitgliederzahl des 
Verwaltungsrats, in der Zusammen-
setzung unverändert bleiben, gilt das 
Führerprinzip.“

Im darauf folgenden Jahr 1934 hatte 
die ZRL die Vorgaben der neuen 
Satzung vom 13. September 1933 
erfüllt. An die Stelle der gewählten 
Vertreter aus dem Kreise der Versi-
cherten traten vom Reichsminister 
der Finanzen widerrufl ich auf Vor-

schlag des Deutschen Arbeiterver-
bandes der öffentlichen Betriebe er-
nannte Mitglieder aus dem Kreis der 
Versicherten. Über das Ausscheiden 
der gewählten Mitglieder des Auf-
sichtsrates und des Vorstandes wird 
im Geschäftsbericht für das Jahr 
1933 in erschreckend nüchterner 
Art und Weise berichtet. Es werden 
weder Namen genannt, noch Dan-
kesworte ausgesprochen.

Damit waren auch die Gremien bei 
der ZRL an die nationalsozialisti-
schen Vorgaben angepasst worden. 
Der Verwaltungsrat hatte nur noch 
die Aufgabe, die ausgesuchten Mit-
glieder des Vorstandes in ihren Äm-
tern zu bestätigen. Die Organe der 
ZRL blieben allerdings in der gesam-
ten Zeit des Dritten Reichs bestehen 
und wurden nicht aufgelöst, wäh-
rend beispielsweise die Organe der 
Reichsversicherungsanstalt für An-
gestellte bereits 1934 aufgelöst und 
ihre Befugnisse auf den Leiter über-
tragen wurden. 

Die betroffenen Juden und politisch 
Unerwünschten wurden aber nicht 
nur aus dem Dienst entfernt, son-
dern mussten auch um ihre Versor-
gung fürchten. Nach dem Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeam-
tentums, das auch auf die nicht be-
amteten Beschäftigten anzuwenden 
war, verloren sie auch ihren Versor-
gungsanspruch ganz oder teilweise, 
wenn dieser nicht auf eigenen Bei-
trägen basierte oder der Berechtigte 
mindestens 10 Jahre im Dienst ge-
wesen war. Beschäftigte, denen man 
unterstellte, aufgrund ihrer Zugehö-
rigkeit zu Parteien wie der SPD und 
der KPD und ohne übliche Eignung 
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bzw. Vorbildung angestellt worden 
zu sein, hatten in der Regel gar kei-
nen Anspruch auf Übergangsgeld 
oder Versorgung. Auch frühere Be-
schäftigte, die bereits Versorgungs-
leistungen bezogen, waren mit ihren 
laufenden Renten betroffen. 

Die Einzelfragen zum Verlust oder der 
Kürzung von Versorgungsansprüchen 
waren in Durchführungsverordnun-
gen geregelt. Offensichtlich gab es 
aber Zweifel, ob auch die Ansprüche 
aus der Zusatzversorgung von den 
Bestimmungen betroffen waren. Das 
Reichsministerium der Finanzen sah 
sich daher veranlasst, diese Frage 
ausdrücklich zu klären.

Nach einer im Reichsbesoldungsblatt 
veröffentlichten Mitteilung sollte eine 
Kürzung bzw. Streichung der Versor-
gungen der betroffenen Personen 
davon abhängen, ob diese eigene 
Beiträge zu der Versicherung geleis-
tet hatten oder ob die Leistungen der 
Zusatzversorgung allein auf Arbeit-
geberbeiträgen beruhten. In der Re-
gel hatten die Mitglieder der ZRL ein 
Drittel des Beitrages selbst zu tra-
gen. Es gab jedoch auch Versicherte, 
deren Beiträge vollständig von ihrem 
Arbeitgeber getragen wurden. Dies 
war bei Beschäftigten der Fall, die 
eine Anwartschaft auf laufende Un-
terstützung besaßen. Hierbei handel-

te es sich um Angehörige der ehe-
maligen Heeres- und Marineverwal-
tung, die vor dem 26. Oktober 1920 
dort beschäftigt gewesen waren.

Die tatsächliche Umsetzung der vor-
genannten Mitteilung bei der ZRL 
konnte aus den vorliegenden Unterla-
gen nicht nachvollzogen werden. Der 
Geschäftsbericht von 1933 erwähnt 
hinsichtlich des Gesetzes zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamten-
tums ausdrücklich, dass der betrof-
fene Personenkreis nach der neuen 
Satzung von der freiwilligen Weiter-
versicherung ausgeschlossen sei. 
Über den Verlust von Rentenansprü-
chen wird keine Aussage gemacht.

Auch die Zahl der Versicherten, de-
ren Versicherungen bei der ZRL auf-
grund der „Säuberung“ beendet 
wurden, kann nicht beziffert werden. 
Der Mitgliederbestand hatte in den 
Jahren 1933/1934 deutlich zuge-
nommen. Gründe dafür waren die 
neu eingeführte Versicherungsmög-
lichkeit für Angestellte (neben den 
Arbeitern) und die zunehmende Be-
teiligung von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts an der ZRL. Darü-
ber hinaus waren die von der „Reini-
gung“ betroffenen Stellen in der Re-
gel mit entsprechenden politisch ge-
nehmen Personen wieder besetzt 
worden. Die erfolgten Stornierungen 
von Versicherungen dürften daher 
durch die Neuanmeldungen zum Teil 
wieder ausgeglichen worden sein. Es 
ist keine unterteilte Statistik vorhan-
den, die über die genauen zahlen-
mäßigen Zusammenhänge Auf-
schluss gibt.
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Bis zum Sommer 1934 ist der 
Gleichschaltungsprozess sehr weit 
fortgeschritten. Alle Parteien außer 
der NSDAP haben sich selbst aufge-
löst oder sind verboten worden. Viele 
wichtige Verbände gehen in der Or-
ganisation der NSDAP auf. Die Un-
terwanderung bzw. Anpassung 
sämtlicher Organisationen macht 
nun eine fast vollständige Beherr-
schung und Kontrolle der Gesell-
schaft möglich. Die Bevölkerung ver-
spürt einen leichten wirtschaftlichen 
Aufschwung, der als Erfolg der Re-
gierung gewertet wird. 

Die in Presse, Film und Rundfunk 
verbreitete Propaganda zeigt Wir-
kung. Spätestens nach dem „An-
schluss“ Österreichs an das Deut-
sche Reich und dem Einmarsch 
deutscher Truppen 1938 in das Su-
detenland zeichnet sich der Beginn 
eines erneuten Krieges ab. Die anti-
jüdischen Ausschreitungen fi nden in 
der Reichspogromnacht am 9. No-
vember 1938 ihren vorläufi gen Hö-
hepunkt. Mit dem Überfall auf Polen 
am 1. September 1939 beginnt der 
2. Weltkrieg.

BEGINN DES 2. WELTKRIEGES

75 Jahre VBL
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Die Kriegsjahre 1939 bis 1945

Bereits seit Beginn des Dritten Rei-
ches hatte es Pläne vor allem aus 
dem Kreis der Deutschen Arbeits-
front gegeben, unter Aufl ösung der 
bisherigen Sozialversicherung ein 
„Altersversorgungswerk des deut-
schen Volkes“ im Sinne der national-
sozialistischen Ideologie des „deut-
schen Arbeitsmenschen“ zu grün-
den. Auch das Weiterbestehen der 
ZRL wäre dabei fraglich gewesen. 
Doch die immer wieder neu aufge-
worfenen Pläne wurden letztlich nicht 
umgesetzt. Nach Kriegsbeginn hat-
ten die Machthaber kein Interesse an 
einer Reform vor Ende des Krieges.

Darüber hinaus gab es auch Vorstö-
ße aus dem Reichsarbeitsministeri-
um, die die Aufl ösung der ZRL und 
die Einordnung der Zusatzversor-
gung in die Sozialversicherung vor-
sahen. Das Ministerium schien die 
ZRL zu Unrecht als Wettbewerbsun-
ternehmen zu der Reichsversiche-
rungsanstalt für Angestellte anzuse-
hen, deren Fortbestehen zeitweilig 
ebenfalls in Frage stand.

Mit dem Beginn des Krieges schien 
diese Phase überstanden zu sein. 
Die schon seit der Gründung stetige 
deutliche Zunahme der Mitglieder-
zahlen setzte sich weiter fort. Die 
Annektions- bzw. Eroberungspolitik 
zunächst der Jahre 1939 und 1940 
spiegelte sich unmittelbar in der Ent-
wicklung der Versichertenstatistik 
wieder. Der Krieg bedeutete zum ei-
nen eine weitere Aufblähung des 
Verwaltungsapparates, zum anderen 
wurde nach und nach verfügt, die 
annektierten Reichsgebiete ebenfalls 

in die Geltung der Dienstordnungen 
zu stellen. Im Geschäftsbericht von 
1940 heißt es:
„Die Gemeinsame Dienstordnung für 
die Verwaltungen und Betriebe des 
Reichs über die zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung 
nichtbeamteter Gefolgschaftsmitglie-
der vom 30.4.1938 (...) gilt seit dem 
1.1.1939 für das Gebiet der bisheri-
gen Freien Stadt Danzig, seit dem 
1.5.1940 im Reichsgau Sudetenland, 
in den eingegliederten Ostgebieten 
und im Protektorat Böhmen und 
Mähren, seit dem 1.7.1940 in den in 
die Reichsgaue Ober- und Niederdo-
nau und in die Länder Preußen und 
Bayern eingegliederten sudetendeut-
schen Gebieten und seit 1.9.1940 in 
den Gebieten von Eupen, Malmedy 
und Moresnet. In der Ostmark gilt 
die Dienstordnung schon seit dem 
1.1.1939 und im Memelland seit 
1.5.1939. In den an der Anstalt be-
teiligten Ländern gelten im wesentli-
chen die gleichen Grundsätze. Die 
zusätzliche Versicherung erstreckt 
sich nur auf Personen deutscher 
Volkszugehörigkeit.“

Die Kriegspolitik war also eine der 
Ursachen für den erheblichen Zu-
wachs an Mitgliedern und beteiligten 
Verwaltungen bei der ZRL. Neue 
„Gefolgschaftsversicherungen“ – die 
heutigen Beteiligungsvereinbarungen 
– wurden unter anderem geschlos-
sen mit dem „Reichsnährstand“ und 
1943 mit der Regierung des „Gene-
ralgouvernements“, das heißt des 
vom Deutschen Reich besetzten 
Teils Polens. Der „Reichsnährstand“ 
war eine öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft, die durch den zwangs-
weisen Zusammenschluss der Land-
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wirtschaftsverbände und Landwirt-
schaftskammern entstanden war. 
Die drei Hauptabteilungen des 
„Reichsnährstandes“ waren zustän-
dig für die ideologische Erziehung 
der Bauernschaft sowie die Produk-
tion und Verteilung der landwirt-
schaftlichen Güter. 

Nachdem bereits seit 1933 die 
Möglichkeit bestand, nicht nur Ar-
beiter (invalidenversicherungspfl ich-
tige Beschäftigte), sondern auch 
Angestellte des Reichs und der bei-
getretenen Länder zu versichern, 
wurde 1938 die oben genannte 
„Gemeinsame Dienstordnung für die 
Verwaltungen und Betriebe des 
Reichs über die zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung nicht 
beamteter Gefolgschaftsmitglieder“ 

erlassen. Danach konnten auch an-
gestelltenversicherungspfl ichtige 
„Gefolgschaftsmitglieder“ zwischen 
einer Überversicherung in der ge-
setzlichen Sozialversicherung oder 
einer Pfl ichtversicherung bei der 

ZRL wählen. Mit der Änderung der 
Gemeinsamen Dienstordnung vom 
10. Dezember 1943 wurde die Ver-
sicherungspfl icht für alle angestell-
tenversicherungspfl ichtigen „Gefolg-
schaftsmitglieder“ im Geltungsbe-
reich der Dienstordnungen einge-
führt. Durch diese Festlegung hatte 
die ZRL von 1943 auf 1944 erneut 
einen Mitgliederzuwachs von etwa 
500.000 Personen zu verarbeiten. 
Am Ende des Krieges weist die Sta-
tistik einen Mitgliederbestand von 
1.300.000 Personen aus.

Entsprechend der „Aufblähung“ des 
Mitgliederbestandes waren auch die 
Beitragseinnahmen der ZRL stark 
gestiegen. Die Grundsätze der Ver-
mögensanlage waren 1929 in einem 
Abkommen über das Zusammenwir-
ken der an der ZRL beteiligten ar-
beitgebenden Verwaltungen nieder-
gelegt worden. Dabei waren die Ver-
mögensmassen von Reich, Ländern 
und den sonstigen Einrichtungen und 
Kommunen getrennt zu verwalten. 
Erst später wurden die Vermögens-
massen von Reich und Ländern zu-
sammengefasst.
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lass, einen Gesetzentwurf zu erstel-
len, der die Liquidation der ZRL und 
ihre Eingliederung in die Sozialversi-
cherung zum Gegenstand hatte. Das 
Vorhaben wurde jedoch vom Ministe-
rium der Finanzen nicht unterstützt.

Stattdessen verlagerte man den Be-
trieb abteilungsweise in Niederlas-
sungen, die in den sicher geglaubten 
Ost-Gebieten lagen. Als mit dem He-
rannahen der Front auch die Ost-
Niederlassungen fl uchtartig verlas-
sen werden mussten, ordnete die 
Aufsichtsbehörde im März 1945 an, 

dass die gesamte Anstaltsverwal-
tung nunmehr in der schon vorhan-
denen Niederlassung in Amberg in 
der Oberpfalz weitergeführt werden 
sollte. Die Mehrzahl der Unterlagen 
und Akten, die den Fliegerangriff 
noch überstanden hatten, musste 
zurück gelassen werden und ging 
schließlich verloren. Nur die Stamm-
karten, die noch vor der Zerstörung 
des Geschäftsgebäudes verfi lmt und 
ausgelagert worden waren, und 1,5 
Millionen Beitragskarten blieben er-
halten.

Mit der Kapitulation und dem Unter-
gang des Deutschen Reiches war 
das weitere Schicksal der ZRL wie-
der ungewiss.

75 Jahre VBL

Schon seit der Gründung der ZRL 
mussten 75 Prozent des Vermögens 
in Reichs- und Staatsanleihen ange-
legt werden. Die Belastung der 
Haushalte sollte auf diese Art zu-
nächst abgemildert werden, da die 
aufgewendeten Beiträge auf diese 
Art zum Großteil an Reich und Län-
der zurückfl ossen. Auch galt der 
Kauf von Staatspapieren als eine si-
chere Anlageform. In den Kriegsjah-
ren wurde die Marke von 75 Prozent 
jedoch nahezu laufend überschrit-
ten. Die Geschäftsberichte wieder-
holen alljährlich, dass der Über-
schuss ausnahmslos in Reichsanlei-
hen investiert worden sei. Bis kurz 
vor Kriegsende war das buchmäßige 
Vermögen so weit angewachsen, 
dass eine Deckung der Anwart-
schaften, die von Beginn an in der 
Satzung vorgeschrieben war, in 
greifbare Nähe rückte.

Doch die dargestellte scheinbare 
Aufwärtsentwicklung der ZRL konnte 
keinen Bestand haben. Im November 
1943 wurde das Geschäftsgebäude 
in Berlin durch einen Bombenangriff 
völlig zerstört. Dies nahm das 
Reichsarbeitsministerium zum An-



 28

„Trümmerfrauen“ beim Sortieren von 
noch brauchbarem Baumaterial. Ein 
Großteil des Wiederaufbaus muss nach 
dem Krieg von Frauen und alten 
Männern geleistet werden.
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1945 – 1966

NEUBEGINN UND AUFBAU IN DER ZEIT DES 
„WIRTSCHAFTSWUNDERS“

Zur Stunde Null lagen Deutschland 
und die bisherige staatliche Ordnung 
in Trümmern. Der ZRL erging es 
nicht anders. Das ZRL-Vermögen 
war wertlos geworden und die An-
zahl der verbliebenen Versicherten 
ging auf fast ein Zehntel zurück. Die 
Grenzen der Besatzungszonen 
durchschnitten Deutschland und 
trennten die ZRL – die jetzt in Am-
berg untergekommen war – von ih-
ren Beteiligten außerhalb der ameri-
kanischen Besatzungszone. In dieser 

Situation versuchte der damalige 
ZRL-Vorstand das fast unmöglich er-
scheinende: Durch zahlreiche Ge-
spräche und Schriftverkehr mit den 
Besatzungsmächten und den maß-
geblichen Institutionen sollte Akzep-
tanz für die ZRL und „ihre Zusatz-
versorgung“ geschaffen werden. Die 
hierfür erforderlichen Reisen kamen 
unter – aus heutiger Sicht – aben-
teuerlich erscheinenden Bedingun-
gen zustande. 

75 Jahre VBL
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Schaufensterauslagen bei der Einführung der DM. Die Währungsreform tritt in den Westsektoren mit Wirkung zum 21. Juni 1948 in 
Kraft, die Reichsmark wird von der D-Mark abgelöst.

Der Bundesminister für Wirtschaft, 
Prof. Dr. Ludwig Erhard liest in dem von 
ihm herausgegebenen Buch „Wohlstand 
für alle“.

75 Jahre VBL
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Nach dem Krieg übernehmen die 
Besatzungsmächte die oberste Re-
gierungsgewalt. Deutschland ist in 
vier Besatzungszonen unterteilt, Ber-
lin in vier Sektoren. Im Potsdamer 
Abkommen legen die Siegermächte 
mit Ausnahme Frankreichs die politi-
schen Grundsätze für die Behand-
lung Deutschlands fest. Der Alliierte 
Kontrollrat soll gesamtdeutsche Fra-
gen regeln.

Schon bald werden die ersten deut-
schen Länder gebildet. Parteien, 
Gewerkschaften und andere Organi-
sationen beginnen sich erneut zu 
formieren. In den Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozessen wird mit 
der Aufarbeitung des nationalsozia-
listischen Unrechts begonnen. 

Die wirtschaftlichen Ziele des Pots-
damer Abkommens drohen wegen 
der Uneinigkeit der Besatzungsmäch-
te und dem deutlich werdenden Inte-
ressenkonfl ikt zwischen der Sowjetu-
nion und den westlichen Alliierten zu 
scheitern. Deshalb kann auch die 
dringend erforderliche Währungsre-
form nicht schnell durchgeführt wer-
den. Die wirtschaftliche Lage wird 
immer schlechter. Die Bevölkerung 
leidet unter schlechter Ernährung, 
Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit. 

Um eine bessere Handlungsfähigkeit 
zu erreichen, werden die britische 
und die amerikanische Besatzungs-
zone am 1. Januar 1947 zur soge-
nannten Bizone zusammengeschlos-
sen. Zur Förderung des wirtschaftli-

chen Wachstums und um eine nicht 
kommunistische, demokratische 
Entwicklung zu unterstützen, legt die 
US-Regierung das European Reco-
very Program – besser bekannt un-
ter dem Namen „Marshallplan“ – 
auf. Damit die Pläne in die Tat um-
gesetzt werden können, ist zunächst 
eine Währungsreform erforderlich. 
Im Juni 1948 wird die Deutsche 
Mark eingeführt. Sparguthaben wer-
den in einem Verhältnis von 10:1 
umgestellt, während Mieten, Löhne 
und Gehälter in einem Verhältnis von 
1:1 zu zahlen sind. Am 23. Juni 
1948 wird auch in der sowjetischen 
Besatzungszone eine eigene Wäh-
rungsreform durchgeführt. Damit 
scheint sich die deutsche Teilung zu 
manifestieren.

Nach und nach treten die Diskrepan-
zen zwischen den Siegermächten 
immer offener zu Tage. Die Sowjet-
union erklärt die praktische Beendi-
gung der Vier-Mächte-Verwaltung 
Berlins und beginnt die Blockade 
des Westteils. Die Luftbrücke und 
das „Notopfer Berlin“ sollen die Be-
völkerung Westberlins unterstützen. 
Der kalte Krieg beginnt und führt zur 
Gründung der Nordatlantischen Alli-
anz NATO und des Warschauer Pak-
tes. Schließlich entstehen im Jahr 
1949 zwei deutsche Staaten.

75 Jahre VBL

DIE ZEIT DER BESATZUNG BIS ZUR 
GRÜNDUNG ZWEIER DEUTSCHER STAATEN
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Der Direktor der ZRL verfügt kurz nach Kriegsende, Freiwillige für eine Erkundungsreise nach Berlin zu 
suchen. Wegen der schwierigen Bedingungen kommt die Reise schließlich nicht zustande.

Bescheinigung über die Notwendigkeit einer Reise in die Britische Zone. Die Einladung musste der 
örtlichen Militärbehörde vorgelegt werden, damit ein Einreise-Visum erteilt werden konnte.
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Von der ZRL zur VBL

Nach dem Untergang des Hauptträ-
gers der ZRL, dem Reich, erschien 
eine Aufrechterhaltung des Ge-
schäftsbetriebs ohne die Beitrags-
zahlungen des Reiches unmöglich. 
Davon abgesehen musste geklärt 
werden, ob die Besatzungsmächte 
eine weitere Durchführung der Zu-
satzversorgung in der bisherigen 
Form überhaupt befürworten wür-
den. Man musste damit rechnen, 
wegen der Abhängigkeit vom jetzt 
nicht mehr existenten Reich aufge-
löst oder stark verkleinert zu werden.

Trotz dieser Unsicherheiten wurde 
mit allen Kräften versucht, den Ge-
schäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Der Neuanfang der Gesellschaft 
nach der Befreiung von dem Un-
rechtssystem des Nationalsozialis-
mus sollte auch ein Neuanfang in 
der betrieblichen Altersversorgung 
des öffentlichen Dienstes werden.
Ohne zu zögern und auf Grundsatz-
entscheidungen zu warten, versuch-

te man zunächst, die Beitragszah-
lungen wieder zum Laufen zu brin-
gen, um dann nach Rekonstruktion 
der notwendigen Versicherungsun-
terlagen auch die Rentenzahlungen 
so schnell wie möglich wieder aufzu-
nehmen. Eine Auszahlung im Wege 
des Rentenzahlverfahrens durch die 
Post kam schnell wieder in Gang. 
Auch die erforderlichen Mittel konn-
ten dank der schnellen Aufnahme 
der Beitragszahlungen durch das 
Land Bayern aufgebracht werden. 
Problematischer war es, die grund-
sätzliche Bereitschaft der Militärre-
gierungen für ein Fortbestehen der 
Zusatzversorgung zu erreichen.

Der damalige Direktor, der sein Amt 
bereits seit der Gründung inne hatte, 
unternahm auch durch eine rege 
Reisediplomatie alles, um den Kon-
takt mit den Verwaltungsstellen in 
den Westsektoren aufzunehmen und 
für die Zusatzversorgung durch die 
„Zusatzversorgungsanstalt“ zu wer-
ben. Dabei war die Unterstützung 
durch die Länder der amerikani-

schen Besatzungszone unproblema-
tisch. Unklarer war die Lage in der 
britischen und der französischen Be-
satzungszone. Über lange Zeit 
musste das „Feld“ einigen teilweise 
selbsternannten Treuhandverwaltun-
gen überlassen werden, die die Bei-
träge entweder verwahrten oder so-
gar Renten berechneten und aus-
zahlten. Diesen Zustand galt es 
möglichst schnell zu beenden, da es 
teilweise auch Bestrebungen gab, 
die Zusatzversorgung zu dezentrali-
sieren und durch die Länder und 
Kommunen selbst durchzuführen. 

Dank der Vermittlung des ehemali-
gen Reichsrechnungshofes und des 
zentralen Haushaltsamtes für die bri-
tische Zone in Hamburg konnte zu-
nächst ein Teilerfolg erreicht werden: 
Es gelang, Übereinstimmung mit der 
britischen Militärregierung zu erzie-
len, die Arbeit der Anstalt in der briti-
schen Zone fortzusetzen. Die Beiträ-
ge sollten aber von einer Zentralstelle 
verwaltet und nur für Leistungen an 
Versicherte, die sich in der Zone be-
fi nden, verwendet werden. Auch die 
Verwaltungen der französischen Be-
satzungszone hatten keine Einwände 
gegen das Fortbestehen der Zusatz-
versorgung, baten sich aber auch die 
Verwendung der Beiträge innerhalb 
ihrer Bezirke aus.

Ruine des Verwaltungsgebäudes Berlin-
Charlottenburg, Hardenbergstraße 42/43 
(Hochhaus am Knie)
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Anders war die Lage in der sowjeti-
schen Besatzungszone. Die dortige 
Regierung machte bald deutlich, 
dass die Zusatzversorgung nicht 
weitergeführt werden sollte. Beiträge 
wurden nicht mehr überwiesen. Dies 
galt auch für Berlin. Die Geschäfts-
stelle dort musste auf Anordnung der 
Kommandantur aufgelöst werden.

Einigung der Länder

Bereits im Jahr 1946 kam die Bei-
tragszahlung für die anderen Gebiete 
wieder in Fluss. Dringende Sat-
zungsänderungen konnten aber 
nicht vorgenommen werden, da die 
Organe der ZRL nicht funktionsfähig 
waren und die Aufsichtsbehörde, 
das Reichsministerium der Finanzen, 
nicht mehr existent war. Um endlich 
eine rechtliche Grundlage für die er-
forderlichen Satzungsänderungen zu 
schaffen, legte man schließlich dem 
neu gegründeten Gemeinsamen 
Deutschen Finanzrat einen Verord-
nungsentwurf vor, der eine Ände-
rung der Satzung der ZRL zum Ge-
genstand hatte. Dieser Vorstoß führ-
te zwar nicht unmittelbar zum Erfolg, 
er brachte jedoch den politischen Ei-
nigungsprozess der an der ZRL be-
teiligten Länder voran.

Im Laufe der Verhandlungen gab es 
erneut Bestrebungen, die Zusatzver-
sorgung unter dem Dach der Sozial-
versicherung fortzuführen. Doch die 
Finanzminister der Länder lehnten 
diese Lösung ab. Sie waren der An-
sicht, dass durch sie eine adäquate 
Sicherung der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes nicht erreicht 
werden könne. Auch verwiesen die 
Minister auf den Verwaltungskosten-

ansatz bei der ZRL, der in der Ver-
gangenheit immer niedriger gelegen 
sei als in der Sozialversicherung. 

Nachdem im Laufe des Jahres 1948 
wieder der gesamte Aufgabenbe-
reich in den drei westlichen Zonen 
von der Anstalt verwaltet wurde, ka-
men 1949 schließlich die Verhand-
lungen der Länderfi nanzminister 
über die Fortführung der Zusatzver-
sorgung zum Abschluss: Die Länder 
der westlichen Besatzungszonen 
schlossen eine Vereinbarung, in der 
festgelegt wurde, die ZRL als Anstalt 
des öffentlichen Rechts weiterzufüh-
ren. Die Aufsicht über die Anstalt 
sollte durch das Bayerische Staats-
ministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit den Finanzministern der 
beteiligten Länder geführt werden, 
solange die ZRL ihren Sitz in Bayern 
hatte. Unterzeichnende Länder wa-
ren neben Bayern Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Württem-
berg-Baden. Das Abkommen er-
mächtigte den Vorstand unter ande-
rem, Beitragserstattungen für Zeiten 
vor dem 1. Mai 1945 zurückzustel-
len und Versicherungsverhältnisse 
von Personen aus anderen Gebieten 
als den westlichen Besatzungszonen 
und West-Berlin als erloschen anzu-
sehen. Beitragserstattungen für die-
sen Personenkreis seien abzulehnen.

Nach dem Inkrafttreten des Grund-
gesetzes übernahm das Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit Erlass 
vom 23. Mai 1950 die Aufsicht über 
die Anstalt und erklärte sich zum 
„Mitträger“. In der ersten Sitzung 
des neu konstituierten Verwaltungs-
rats nach dem Krieg wurde die neue 

Satzung und die Namensänderung 
in Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder beschlossen. 

Organe der VBL blieben weiterhin 
Vorstand und Verwaltungsrat. Trotz 
der Beteiligung der Gewerkschaften 
an der Gestaltung des Rechts der 
Zusatzversorgung blieb die VBL eine 
Einrichtung der Arbeitgeber. Eine pa-
ritätische Besetzung des Verwal-
tungsrates war bereits damals vorge-
schlagen worden. Sie wurde jedoch 
von der Arbeitgeberseite abgelehnt.

75 Jahre VBL
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Produktion des VW Käfer

Andrang in der Kaufhalle
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WIRTSCHAFTSWUNDER UND ANBINDUNG 
AN DIE GEMEINSCHAFT DER WESTLICHEN 
STAATEN

Mit der Währungsreform im Juni 
1948 verschwindet der Schwarzhan-
del und die Regale von Kaufhäusern 
und Läden sind plötzlich wieder ge-
füllt. Die wirtschaftliche Erholung 
gewinnt nach anfänglichem Zögern 
ab 1950 mit einer Steigerung der 
Exporte schnell an Fahrt und wird 
zum „Wirtschaftswunder“. Es wer-
den über 13 Millionen neue Woh-
nungen mit staatlicher Förderung 
gebaut.

Adenauers Politik der Westanbin-
dung wird durch die Aufnahme der 
Bundesrepublik in die NATO fortge-
setzt. Mit der Gründung des War-
schauer Paktes stehen sich zwei 
Blöcke gegenüber. Es werden Atom-
waffen produziert, die ein „Gleichge-
wicht des Schreckens“ herstellen 
sollen. 

Der Beginn der deutsch-französi-
schen Verständigung bildet die Vor-
aussetzung für die wirtschaftliche 
Integration eines Teils von West-
europa. Wichtige Abkommen wer-
den in der Folge geschlossen: Be-
reits 1952 kommt es zur Vereinba-
rung über die Montanunion (Europä-
ische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl). Mit der Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
wird 1958 der „Gemeinsame Markt“ 
gebildet. Aus den beiden Organisa-
tionen und der Gemeinschaft für die 
wirtschaftliche Nutzung der Kern-
energie (EURATOM) entstehen 1967 
die Europäischen Gemeinschaften.

75 Jahre VBL
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Zum „75. Geburtstag“ der VBL gratuliert die Badische Volkszeitung versehentlich schon am 12. Mai 1954. Die Zeitung berichtet 
über den Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens.
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Der Verlust des Vermögens und 
seine Folgen

Was von dem Vermögen der ZRL 
von etwa einer Milliarde Reichsmark 
noch übrig geblieben war, blieb noch 
einige Jahre nach dem Ende des 
Krieges offen. Mit der Währungsre-
form 1948 wurden die Leistungen 
der VBL wie bei den Sozialversiche-
rungsträgern im Verhältnis 1:1 um-
gestellt. Man hoffte, eine Aus-
gleichszahlung für die Kriegs- und 
Währungsverluste zu erhalten, gera-
de weil die ZRL mehr als 80 Prozent 
des Vermögens in Reichs- und 
Staatsanleihen angelegt hatte. Doch 
im September 1949 entschied die 
alliierte Bank-Kommission, dass die 
entsprechenden Vorschriften des 
sogenannten Umstellungsgesetzes 
nicht anwendbar seien. Ein Aus-
gleich auf dieser Grundlage kam da-
mit nicht in Betracht.

Nach dieser Niederlage wollten die 
Verantwortlichen die Hoffnung auf 
eine Entschädigung aber nicht auf-
geben. Bei jeder Gelegenheit und in 
vielen Memoranden, Schreiben und 
Erklärungen an politische Amtsträ-
ger – unter anderem auch in einer 
Feierstunde anlässlich des 25-jähri-
gen Bestehens im Mai 1954 – wie-
derholten die Verantwortlichen die 
Auffassung der VBL, einen Anspruch 
auf Ausgleichszahlungen für die 

Währungsverluste zu besitzen. Man 
setzte jetzt auf das allgemeine 
Kriegsfolgengesetz, das der Bundes-
gesetzgeber vorbereitete. In einem 
Schreiben an den Bundesminister 
der Finanzen mahnte die Geschäfts-
leitung, es verbiete sich, einen Aus-
gleich aus rein fi nanzpolitischen 
Gründen nicht vorzusehen. Die Er-
haltung eines leistungsfähigen Versi-
cherungsträgers für die Versorgung 
im öffentlichen Dienst liege in erster 
Linie im Bereich der Verantwortung 
der beteiligten Verwaltungen. Für 
den Erwerb der Reichstitel seien 
300 Millionen Mark von den Versi-
cherten selbst aufgebracht worden.

Schließlich wurde das Allgemeine 
Kriegsfolgengesetz (AKG) beschlos-
sen. Doch die erwartete Ausgleichs-
regelung blieb wieder aus. Der Ge-
setzgeber schloss eine Ablösung frü-
herer Reichstitel gegenüber den Zu-
satzversorgungskassen des öffentli-
chen Dienstes aus und behielt sich 
eine besondere gesetzliche Regelung 
für diese Einrichtungen vor. Der Ver-
waltungsrat der VBL zog eine Verfas-
sungsbeschwerde gegen das Gesetz 
in Erwägung, sah jedoch davon ab, 
nachdem der Bund zugesagt hatte, 
die Sicherstellung der Anstaltsleis-
tungen befriedigend zu regeln. Eine 
Verfassungsbeschwerde der Zusatz-
versorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden scheiterte später. Erst im 

Dezember 1971 wurde die angekün-
digte Sonderregelung des Bundes 
zur Sicherstellung der Leistungen der 
Zusatzversorgungsanstalten des öf-
fentlichen Dienstes erlassen. Der 
Bund sollte für eventuelle Deckungs-
lücken aufkommen, wenn das De-
ckungsvermögen (wie es nach der 
Satzung vom 1. Januar 1967 defi -
niert ist) Fehlbeträge aufweise und 
es nicht ausreiche, um die Leistun-
gen, die hieraus zu bestreiten seien, 
im laufenden und im folgenden Ge-
schäftsjahr zu erfüllen. Das Gesetz 
kam jedoch nie zur Anwendung. 
1992 trat es wieder außer Kraft.
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Mauerbau an der Harzer Straße. Unter Aufsicht der Volkspolizei und der Nationalen 
Volksarmee (NVA) lässt die DDR-Regierung seit dem 13. August 1961 mitten durch 
Berlin eine Mauer bauen und riegelt damit den Ostsektor von den Westsektoren 
hermetisch ab. Durch die Mauer soll die „Republikfl ucht“ der DDR-Bürger verhindert 
werden. Die Zonengrenze zur Bundesrepublik wurde bereits seit 1952 auf ganzer 
Länge mit Stacheldraht und Minensperren abgeriegelt.

75 Jahre VBL
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SOZIALE ERRUNGENSCHAFTEN UND 
BAU DER MAUER

Die innenpolitische Entwicklung in 
den 50er Jahren ist von einem gro-
ßen wirtschaftlichen Wachstum und 
der Verbesserung der arbeitsrecht-
lichen und sozialen Bedingungen 
geprägt.

Das Montan-Mitbestimmungsgesetz 
aus dem Jahr 1951 verpfl ichtet 
Bergwerksunternehmen und die Ei-
sen und Stahl verarbeitende Indus-
trie zu einer paritätischen Besetzung 
der Aufsichtsräte bei mehr als 1000 
Belegschaftsmitgliedern. 1957 wird 
eine Rentenreform verabschiedet, 
die erstmals die Entwicklung der 
Renten aus der Sozialversicherung 
an die allgemeine Einkommensent-
wicklung ankoppelt. Die Kampagne 
der Gewerkschaften zur Einführung 
der 5-Tage-Woche – bekannt unter 
dem Slogan „Samstags gehört Vati 
mir“ – führt Ende der 50er Jahre 
zum Erfolg. Der Anteil der Ausgaben 
des öffentlichen Gesamthaushalts 
am Bruttosozialprodukt (Staatsquo-
te) beträgt 1950 29,9 Prozent, 1960 
liegt er bei 28,8 Prozent.  

Der Bau der Berliner Mauer am 
13. August 1961 macht die deut-
sche Teilung in der Stadt Berlin auch 
äußerlich für jeden Bürger erkenn-
bar. Der Status West-Berlins bleibt 
davon unberührt. Die deutsch-fran-
zösische Annäherung wird erfolg-
reich weitergeführt. Im Januar 1963 
wird sie mit dem Vertrag über die 
deutsch-französische Zusammenar-
beit besiegelt. Im Juni 1963 besucht 
der amerikanische Präsident John F. 
Kennedy Berlin. Allmählich beginnt 
die Politik der Ostannäherung. Die 
Ära Adenauer/Erhard endet mit der 
Bildung einer großen Koalition zwi-
schen CDU/CSU und SPD am 
1. Dezember 1966.

Mit einer Stacheldrahtsperre riegeln die Behörden der DDR den Durchgang durch das 
Brandenburger Tor ab

75 Jahre VBL
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Änderung der Finanzierungs-
grundsätze

Trotz des Vermögensverlustes ge-
lang es, die Leistungsfähigkeit der 
VBL aufrecht zu erhalten. Dies war 
in erster Linie einer erneuten Steige-
rung der Versichertenzahlen zu ver-
danken. In der Zeit des Wirtschafts-
wachstums wuchs natürlich auch die 
Anzahl der Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst stark an. Bis Ende 1956 
gab es wieder rund 400.000 Pfl icht-
versicherte. 

Dennoch hatte der Vermögensverlust 
Auswirkungen auf die weitere Ge-
staltung des künftigen Finanzie-
rungsverfahrens der VBL. Die versi-
cherungstechnische Bilanz wies ei-
nen nicht ausgleichbaren Fehlbetrag 
auf. Das bestehende Vermögen und 
die erwarteten zukünftigen Beiträge 
blieben also erheblich hinter den 
Verpfl ichtungen aufgrund der bereits 
bestehenden Anwartschaften zu-
rück. Aus diesem Grund wurde zu-
nächst die zwingende Vorschrift der 
Anwartschaftsdeckung in eine Soll-
vorschrift umgewandelt. Dies bedeu-
tete, dass bei einer bestehenden Un-
terdeckung die Leistungen nicht ge-
kürzt und die Beiträge nicht erhöht 
werden mussten.

Auch aufgrund weiterer Umstände 
war die Unterdeckung schließlich auf 
8 Milliarden DM angestiegen. Außer-
dem sollte das Gesamtversorgungs-
system eingeführt werden. Es schien 
jedoch unmöglich, im Anwart-
schaftsdeckungsverfahren einen 
Beitragssatz festzulegen, durch den 
ein System ausfi nanziert werden 
konnte, das sich in Abhängigkeit von 

verschiedenen Bezugssystemen ent-
wickelte. Deshalb wurde mit der 
neuen Satzung auch die Finanzie-
rung neu geregelt. Ein Mischsystem 
aus Beiträgen und Umlagen wurde 
eingeführt, in dem nur noch für die 
Versicherungs- und die Mindestver-
sorgungsrenten eine Anwartschafts-
deckung bestehen sollte.

Mittel zum Wohnungsbau

Mit Ablauf des Geschäftsjahres 1951 
waren die alten Anlagerichtlinien 
durch neue ersetzt worden. Die vor-
geschriebene Mindestanlage in 
Reichs- und Staatsanleihen zu 75 
Prozent, die zu dem großen Vermö-
gensverlust geführt hatte, wurde ab-
geschafft. Von jetzt an war es mög-
lich, das Vermögen auch in Grundbe-
sitz zu investieren. In den 50er Jah-
ren wurde ein großer Teil des Über-
schusses mittelbar über Pfandbriefe 
oder unmittelbar durch Darlehen für 
den gemeinnützigen Wohnungsbau 
verwendet. Bis Ende 1955 betrug die 
Summe der für diesen Zweck bereit 
gestellten Mittel 35.405.000 DM. 
Die VBL kaufte und baute auch 
selbst Wohnungen, die vorrangig an 
Bedienste des öffentlichen Dienstes 
vermietet wurden. Auch wurden Dar-
lehen an Versicherte zur Baufi nanzie-
rung vergeben. 

Im Laufe der 50er und 60er Jahre 
wurden die rechtlichen Grundlagen 
der Arbeitsbedingungen im öffentli-
chen Dienst einschließlich der Zu-
satzversorgung neu gefasst. An die 
Stelle der alten Tarif- und Dienstord-
nungen traten wieder Tarifverträge. 
Die Tarifverträge wurden vom Bund 
und der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder mit den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes (Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr und der Deutschen Ange-
stelltengewerkschaft) ausgehandelt. 
Sie bestimmten den Kreis der zu ver-
sichernden Personen und deren Be-
teiligung an der Finanzierung. 1961 
wurde der Bundesangestellten-Tarif-
vertrag abgeschlossen, der auch den 
Anspruch der Beschäftigten auf eine 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung festlegt. Bei man-
chem Verantwortlichen bestand da-
bei noch ein grundsätzliches Miss-
trauen, kündbare Tarifverträge als 
rechtliche Basis für die Zusatzversi-
cherung ausreichen zu lassen.

Neuer Sitz in Karlsruhe

Im November 1952 hatte die VBL ih-
ren Sitz nach Karlsruhe verlegt, um 
dort in größeren Räumen und mit ei-
nem auf 297 Beschäftigte ange-
wachsenen Personalbestand die Ar-
beit fortzusetzen. Die meisten Mitar-
beiter aus Amberg waren von dort 
nach Karlsruhe umgezogen. Endlich 
wurden auch die technischen Mög-
lichkeiten der Datenerfassung ver-
bessert. Unterlagen wurden verfi lmt, 
um mehr Platz zu schaffen. Nach 
der Einführung der Lochkartentech-
nik 1959, mit der eine effektivere 
und schnellere Bearbeitung ermög-
licht wurde, trat an ihre Stelle erst-
malig die elektronische Datenverar-
beitung. Das Arbeitsgerät war die 
1963 eingeführte sogenannte 
Schrittmachermaschine IBM 1401, 
ein Computer der zweiten Genera-
tion, der sehr bald durch die dritte 
Computergeneration, das EDV-Sys-
tem IBM/360-30, abgelöst wurde.

75 Jahre VBL
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Vom 11. bis 13. August 1970 besucht Bundeskanzler Willy Brandt die Sowjetunion. 
Als ersten der Ostverträge unterzeichnen Vertreter der deutschen und sowjetischen 
Regierung am 12. August den „Vertrag über Gewaltverzicht und Zusammenarbeit“ 
(Moskauer Vertrag). 

75 Jahre VBL
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1967 – 1987

AUSBAU DER SOZIALEN SICHERUNGEN IN 
WIRTSCHAFTLICH SCHWIERIGEN ZEITEN

Nach den Jahren des „Wirtschafts-
wunders“ war die Wirtschaftsent-
wicklung von 1967 an wieder durch 
ein „Auf und Ab“ gekennzeichnet. 
1967 wurde in der Zusatzversor-
gung das Gesamtversorgungssystem 
eingeführt. Trotz der Wirtschaftskri-
se der 70er Jahre bewegten sich die 
Lohn- und Gehaltszuwächse nicht 
nur im öffentlichen Dienst in zwei-
stelliger Höhe. Im Rahmen von 
staatlichen Beschäftigungsprogram-
men und durch eine Erweiterung der 
öffentlichen Aufgaben wurde der 
Personalkörper des öffentlichen 

Dienstes erheblich verstärkt. Die 
insgesamt gestiegenen Ausgaben 
führten zu einer erheblichen Belas-
tung der öffentlichen Haushalte. 
Diese Entwicklung hatte auch un-
mittelbare Auswirkungen auf die 
VBL. Zwar stiegen die Versicherten-
zahlen weiter an. Die Aufwendun-
gen für die Zusatzversorgung wur-
den aber auf 4 Prozent gedeckelt 
und auf die Bildung von Rücklagen 
nun ganz verzichtet. Reformen im 
Leistungsrecht sollten die Ausgaben 
der VBL begrenzen. 

75 Jahre VBL
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Am 4. März 1981 demonstrieren etwa 15.000 Atomwaffengegner auf dem Bonner 
Münsterplatz gegen eine weitere atomare Aufrüstung. Hintergrund ist die sowjetische 
Atomraketen-Überlegenheit in Europa und der Nachrüstungsbeschluss der NATO. Im 
Bundesministerium der Verteidigung tagt die Nukleare Planungsgruppe der NATO.

75 Jahre VBL

Bundeskanzler Willy Brandt gibt vor dem Deutschen Bundestag seine erste Regie-
rungserklärung ab, die bekannt wird durch den gesellschaftspolitischen Slogan „Mehr 
Demokratie wagen“. In der Regierungsbank vorne rechts: Walter Scheel, Vizekanzler 
und Bundesminister des Auswärtigen.
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Seit Dezember 1966 regiert in Bonn 
die Große Koalition aus CDU/CSU 
und SPD mit Kurt Georg Kiesinger 
als Bundeskanzler. Die in den Nach-
kriegsjahren stark am materiellen 
Wohlstand orientierten Werte der 
Gesellschaft werden durch andere 
kritischere Ansichten und Werte der 
jüngeren Generationen ergänzt. An 
der Debatte um die Notstandsge-
setzgebung entzünden sich politi-
sche Auseinandersetzungen mit der 
sogenannten außerparlamentari-
schen Opposition (APO). Nach dem 
Wechsel zur sozial-liberalen Koalition 
unter dem Bundeskanzler Willy 
Brandt beruhigt sich die Situation.

Im Laufe der 70er und 80er Jahre 
bilden sich verschiedene politische 
Bewegungen heraus, die sich mit 
der Rüstungspolitik, der Nutzung der 

Atomkraft oder anderen umweltpoli-
tischen Themen auseinandersetzen. 
Seit 1979 tritt die neu gegründete 
Partei der Grünen in den politischen 
Wettkampf ein. 

Die Ostpolitik setzt auf eine Annähe-
rung und wird von den Oppositions-
parteien heftig kritisiert. 1972 wer-
den die Ost-Verträge ratifi ziert. Sie 
sollen eine Normalisierung der Be-
ziehungen mit den Ostblockstaaten 
fördern. Im Grundlagenvertrag mit 
der DDR erkennen beide Staaten ih-
re Grenzen an. Der Status Berlins 
wird 1971 im Rahmen des Vier-
Mächte-Abkommens geregelt.

Nach dem Machtwechsel 1982 führt 
auch die neue Regierung unter 
Bundeskanzler Helmut Kohl diese 
Politik fort.

75 Jahre VBL

GESELLSCHAFTLICHER WANDEL – 
„MEHR DEMOKRATIE WAGEN“ 
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Einführung des Gesamtversor-
gungssystems

Seit 1962 waren bereits Verhandlun-
gen zu einer erneuten einschneiden-
den Änderung im Leistungsrecht der 
Zusatzversorgung geführt worden. 
Zu dieser Zeit wurde das Ruhegeld 
noch unabhängig von den Leistun-
gen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung aus Grund- und Steige-
rungsbetrag berechnet. Da die An-
gestellten vor 1944 ganz überwie-
gend in der Angestelltenversiche-
rung überversichert gewesen waren, 
betrug die Höhe ihrer Rente oft bis 
zu 70 Prozent und mehr des letzten 
Arbeitsentgelts. Zusammen mit dem 
Ruhegeld der Zusatzversorgung in 
Höhe von 21 bis 26 Prozent des 
Brutto-Entgelts kam es in vielen Fäl-
len zu einer Überversorgung. Nach 
Einführung der an die Einkommens-
entwicklung angepassten Sozialrente 
im Jahr 1957 und der dynamischen 
Beamtenversorgung wollte man 
auch den nichtbeamteten Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst eine 
solche Versorgung zukommen las-
sen. So einigten sich die Tarifpartei-
en auf die Einführung der Gesamt-
versorgung als anpassungsfähiges 
und zeitgerechtes Leistungsmodell. 

Der entsprechende Versorgungsta-
rifvertrag wurde im November 1966 
vereinbart. Die neue Satzung trat 
zum 1. Januar 1967 in Kraft. Sie 
sah vor, dass der Umstellungspro-
zess am 31. Dezember 1967 been-
det sein solle. Dieser „Zeitplan“ 
konnte allerdings nicht eingehalten 
werden. 230.000 laufende Renten 
waren neu zu berechen. Zur Erhe-
bung der erforderlichen Daten be-
züglich der gesetzlichen Rentenver-
sicherung wurden Fragebogen ver-
sandt. Die Berechnungsprogramme 
mussten auf das neue System um-
gestellt und erprobt werden. 

Für die damaligen Beschäftigten der 
VBL bedeutete die Umstellung eine 
Herkulesaufgabe, die nur mit einer 
großen Anzahl von Überstunden und 
Mehrarbeit bewältigt werden konnte. 
Auch hatte man mit einem bisher 
nicht gekannten öffentlichen Druck 
umzugehen. Denn viele betroffene 
Rentner beschwerten sich natürlich 
selbst oder durch eingeschaltete 
Dritte über die ausbleibende Renten-
berechnung.

75 Jahre VBL

Auszug aus der Festschrift zum 
50-jährigen Bestehen der VBL: 
„Mit dieser neuen Satzung kam eine 
unübersehbare Flut von zusätzlicher 
Arbeit auf die Anstalt zu, die in keiner 
Weise auch nur annähernd zu bewäl-
tigen war. (...) Tagsüber wurde die 
normal anfallende Arbeit, abends, an 
den Wochenenden und an den Feier-
tagen wurden die sich aus der neuen 
Satzung ergebenden Arbeiten erle-
digt. (...) Trotz der ständigen starken 
Belastungen wurde es immer wieder 
geschafft, ging es immer wieder ein 
Stück voran. Nicht wenige waren es, 
die in dieser Zeit täglich zwölf und 
mehr Stunden gearbeitet haben.

Ein gefl ügeltes Wort, das in dieser 
Zeit die Frage nach dem Wohlerge-
hen damit beantwortet: ‚Es geht mir 
gut, nur meine Kinder fremdeln 
schon‘, zeigt die Situation treffend 
auf. Kein Wunder, man ging fort und 
kam nach Hause, wenn die Kinder 
schon schliefen.

Heute kann man sich das gar nicht 
mehr vorstellen, kann nicht begrei-
fen, wie das alles durchgestanden 
wurde...“
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Autofreier Sonntag
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Nach dem bis dahin ungebrochenen 
Boom der Nachkriegszeit kündigt 
sich 1967 ein Ende des „Wirt-
schaftswunders“ an. Erstmals bleibt 
das selbstverständlich gewordene 
Wirtschaftswachstum aus. In den 
Jahren 1973 und 1975 bringen ab-
rupte Ölpreissteigerungen die Kon-
junktur der Industriestaaten aus 
dem Tritt. Zur Beschränkung des 
Erdölbedarfes werden in Deutsch-
land autofreie Sonntage verordnet. 

Der Sozialstaat wird in den 70er 
Jahren weiter ausgebaut. Das „Sozi-
albudget“ steigt von 154 Milliarden 
(im Jahre 1969) auf über 500 Milli-
arden DM an (1982). Der Anspruch 
einer umfassenderen sozialen Vor-
sorge durch den Staat führt auch zu 
einem Ausbau der Leistungen der 
Sozialversicherung. Die Arbeitneh-
merrechte werden in verschiedenen 
neuen Gesetzen verbessert. Dazu 
gehört die Ausdehnung der Mitbe-
stimmung durch das Mitbestim-
mungsgesetz von 1976, die Perso-
nalvertretungsgesetze von Bund und 
Ländern 1974 sowie die Änderung 
des Betriebsverfassungsgesetzes 
1972. Ein Meilenstein für die be-
triebliche Altersversorgung ist das 
Gesetz zur Verbesserung der be-
trieblichen Altersversorgung vom 
19. Dezember 1974. Auch die Zu-
satzversorgung des öffentlichen 
Dienstes ist mit gesonderten Rege-
lungen in das Gesetz einbezogen. 
Damit wird auch zum Ausdruck ge-

bracht, dass die Zusatzversorgung 
nicht eine Gnadengabe des Staates 
als Arbeitgeber ist, sondern an den 
rechtlichen Anforderungen für eine 
übliche betriebliche Altersversorgung 
zu messen ist.

Die Löhne und Gehälter steigen zwi-
schen 1970 und 1974 durchschnitt-
lich nominell über 10 Prozent. Doch 
die Kaufkraft der Arbeitnehmer wird 
nicht in gleichem Maße erhöht. Denn 
das Preisniveau wächst ebenfalls 
weiter an. Die Preissteigerungs- bzw. 
Infl ationsrate liegt 1973 bei 7 Pro-
zent. Dabei fallen die Wachstumsra-
ten weit hinter die der Wirtschafts-
wunderzeit zurück. Das hierdurch 
entstehende Missverhältnis von Ein-
nahmen und Ausgaben des Staates 
lässt die Staatsverschuldung immens 
ansteigen.

AUSBAU VON ARBEITNEHMERRECHTEN UND 
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
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Umstellung auf die Umlage-
fi nanzierung

In den frühen 70er Jahren fand eine 
deutliche personelle Aufstockung 
des öffentlichen Dienstes statt. Zum 
einen führten ständig wachsende 
Aufgaben und Angebote der staatli-
chen Leistungsverwaltung zu einem 
höheren Personalbedarf. Zum ande-
ren entsprachen die Neueinstellun-
gen der damaligen Beschäftigungs-
politik. Diese Entwicklung hatte na-
türlich auch Auswirkungen auf die 
Versichertenzahlen der VBL.

Die Belastung der öffentlichen Haus-
halte stieg durch die staatliche Aus-
gabenpolitik stark an. Zusätzlich zu 
den Neueinstellungen kamen Ein-
kommenssteigerungen in zweistelli-
ger Höhe. Diese berücksichtigten 
zwar die hohe Infl ation (1973 = 6,8 
Prozent, 1974 = 6,9 Prozent) waren 
aber auch Ausdruck der gewerk-
schaftlichen Forderungen auf Umver-
teilung zugunsten der Arbeitnehmer-
schaft. Höhere Lohnkosten führten 
zu ebenfalls höheren Ausgaben für 
die Zusatzversorgung. Auch war der 
Beitragssatz der gesetzlichen Ren-

tenversicherung 1973 von 14 Pro-
zent auf 18 Prozent angehoben wor-
den. Die Lohnrunde im öffentlichen 
Dienst Anfang 1974 brachte nach 
längeren Auseinandersetzungen den 
höchsten Abschluss für den öffentli-
chen Dienst: Der Anstieg betrug zwi-
schen 11 und 12 Prozent. 

Erst als sich zunehmend mahnende 
Stimmen auch in den Regierungs-
parteien und den Ländern erhoben, 
wurde eine Trendwende in der staat-
lichen Ausgabenpolitik vollzogen. 
Auch der Personalkostenzuwachs 
war seit 1975 wieder rückläufi g. 

Für die VBL hatte die staatliche Aus-
gabenpolitik aber nicht nur die positi-
ve Folge einer Zunahme ihrer Versi-
cherten. Aus heutiger Sicht waren die 
Auswirkungen der Belastung der öf-
fentlichen Hand auf das Finanzie-
rungsverfahren bei der VBL von gro-
ßer Bedeutung. Bereits mit der Sat-
zung von 1967 war eine Mischfi nan-
zierung aus Umlagen und Beiträgen 
eingeführt worden, wobei aus dem 
Deckungsvermögen nur die Versiche-
rungsrenten sowie der Teil der Ver-
sorgungsrenten, welcher den Min-
destversorgungsrenten entsprach, zu 
fi nanzieren waren. Die Höhe der Bei-
träge betrug seit 1967 statt vorher 
6,9 Prozent nur noch 2,5 Prozent der 
Entgelte. Die mit der Absenkung der 
Beiträge eingeführte Umlage, die al-
lein von den Arbeitgebern zu zahlen 
war, begann bei 3 Prozent. Hierbei 
ergab sich zunächst ein gewisses Fi-
nanzierungspolster, so dass Vermö-
gen aufgebaut werden konnte. Seit 
1973 waren die Beiträge der Arbeit-
nehmer nach und nach von den Ar-
beitgebern übernommen worden. 
Gleichzeitig wurde aber der Umlage-
satz schrittweise auf 1,5 Prozent ab-
gesenkt, obwohl bekannt war, dass 
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der Satz zukünftig mit dem Ansteigen 
der Leistungsausgaben wesentlich 
höher liegen könnte. Die 14. Sat-
zungsänderung brachte zum Anfang 
des Jahres 1978 schließlich eine voll-
ständige Abkehr vom Anwartschafts-
deckungssystem. Die Beiträge entfi e-
len damit, das Deckungsvermögen 
wurde geschlossen. In der Erläute-
rung zur 14. Änderung der Satzung 
der VBL wird dazu ausgeführt:
„Künftig werden für die Pfl ichtversi-
cherten nur noch Umlagen entrichtet. 
Hierdurch wird vermieden, dass im 
bisherigen Umfang Kapital angesam-
melt werden muss. Die Umstellung 
auf das Umlageverfahren ermöglicht 
es im Übrigen, dass die Beteiligten 
vorerst keine höheren Zahlungen als 
bisher an die Anstalt zu entrichten 
haben.“ 

Nach dem neuen Finanzierungssys-
tem war die Höhe des Umlagesatzes 
zunächst für einen Zeitraum von 
zehn Jahren festzulegen. Der soge-
nannte Deckungsabschnitt verlief je-
doch gleitend, das heißt, in der Mit-
te, also nach fünf Jahren, war eine 
erneute Prognose über die Summe 
der zu erwartenden Ausgaben auf-
zustellen. 1983 wurde der De-
ckungsabschnitt auf fünf Jahre ver-
kürzt, um die erforderliche Höhe des 
Umlagesatzes noch fl exibler und 
kurzfristiger festsetzen zu können.  

Auf diese Art und Weise wurden die 
Aufwendungen der Arbeitgeber für 
die Zusatzversorgung bis Ende 1989 
auf 4 Prozent der Entgelte gedeckelt. 
Die Arbeitnehmer waren von diesen 
Entscheidungen nicht unmittelbar be-
troffen. Die Gewerkschaften sahen 
ihre Aufgabe in der Erreichung hoher 

Lohnabschlüsse bei einer gleichzeitig 
hochwertigen Leistungszusage der 
Zusatzversorgung. Langfristige Fi-
nanzierungsfragen standen dabei 
nicht im Vordergrund. Es war aller-
dings gerade wegen der hohen Ein-
stellungszahlen in den frühen 70er 
Jahren offensichtlich, dass es länger-
fristig zu einem vergleichsweise ho-
hen Umlagebedarf kommen musste.

Technischer Fortschritt 

Mit inzwischen 4.641 Beteiligten 
und 1.382.287 Versicherten hatte 
sich die VBL bis zum Ende der 70er 
Jahre zu einer stattlichen Versor-
gungseinrichtung entwickelt (Zahlen 
von 1979). Die Einführung des Ge-
samtversorgungssystems 1967 hat-
te bereits viele organisatorische und 
technische Neuerungen bei der VBL 
zur Folge gehabt, die den gewach-
senen Anforderungen Rechnung tra-
gen sollten. 1967 waren die Arbeits-
bereiche Versicherung und Leistung 
zum Bereich VL zusammengefasst 
worden. Ein paar Jahre später führte 
man die nach Geburtstagen aufge-
teilte Sachbearbeitung ein, so dass 
die Zuständigkeit für einen Versi-
cherten oder Rentner leicht an sei-
nem Geburtsdatum abzulesen ist. 
Mit dem Rentenerstberechnungspro-
gramm L / 29 konnten seit 1972 ca. 
80 Prozent der Erstberechnungen 
vollmaschinell erstellt werden. 
Gleichzeitig wuchsen der VBL durch 
die Einführung des Betriebsrenten-
gesetzes und im Zusammenhang mit 
dem Versorgungsausgleich weitere 
Aufgaben zu. Das 1973 neu be-
zogene Haus IV bot Platz für ein Re-
chenzentrum, über das bald auch 
die Jahresabrechnungen mit den 
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Beteiligten und das Rentenzahlver-
fahren der deutschen Bundespost im 
Magnetbandaustausch durchgeführt 
werden konnte. Nach einigen zusätz-
lichen Erweiterungen wurden die 
Sachbearbeiter im Wege der Dialog-
programmierung in die Lage ver-
setzt, von ihrem Arbeitsplatz aus di-
rekt Zugriff auf die vorhandenen Da-
ten und Berechnungen zu nehmen. 
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Nach der Befreiung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ 1977
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TERRORISMUS IN DEUTSCHLAND UND 
BEGINN DER REFORMBEWEGUNG IM 
OSTBLOCK

Anfang der 70er Jahre fi ndet sich in 
der Bundesrepublik eine linksradika-
le, gewaltbereite Gruppierung zu-
sammen, die sich als „Rote Armee 
Fraktion“ (RAF) bezeichnet. Auch 
der internationale Terrorismus nimmt 
zu und zeigt seine Gefährlichkeit 
erstmals bei den Olympischen Spie-
len in München. 11 israelische 
Sportler fi nden bei einem damals 
beispiellosen Terroranschlag den 
Tod. 1972 werden die „Gründer“ der 
RAF verhaftet. In den folgenden 
Jahren kommt es zu Attentaten auf 
mehrere Repräsentanten des öffent-
lichen Lebens. Im Zusammenhang 
mit der Entführung Hanns Martin 
Schleyers 1977 kapern Terroristen 
eine Lufthansa-Maschine, um die in-
haftierten RAF-Mitglieder freizu-
pressen. Sie drohen damit, die Gei-
seln zu erschießen. Schließlich wird 
die Geiselnahme durch eine Spezi-
aleinheit des Bundesgrenzschutzes 
beendet.

Eine unerwartete Entwicklung voll-
zieht sich seit Beginn der 80er Jahre 
in einigen Staaten des Warschauer 
Paktes. Erstmals wird mit der Ge-
werkschaftsbewegung „Solidarnosc“ 
in Polen eine kritische Gruppierung 
nicht mit Gewalt unterdrückt bzw. 
aufgelöst. 1985 übernimmt in der 
Sowjetunion Michael Gorbatschow 
die Staatsführung. Mit Glasnost und 
Perestroika beginnt in der sowjeti-
schen Politik ein Wandel, der zu ei-
ner späteren Aufhebung der Block-
Ordnung in Europa führt.
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Ein Gedenkstein vor der VBL erinnert an die Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seiner Begleiter 
Georg Wurster und Wolfgang Göbel 1977
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Attentat vor der VBL

1977 wurde Deutschland von meh-
reren terroristischen Attentaten er-
schüttert. Die Betroffenheit der Be-
schäftigten der VBL war in einem 
Fall besonders unmittelbar. Im April 
1977 wurden Generalbundesanwalt 
Buback und seine Begleiter Georg 
Wurster und Wolfgang Göbel direkt 
vor den Gebäuden der VBL ermor-
det. Noch heute erzählen Mitarbei-
ter, die diesen schlimmen und be-
ängstigenden Tag noch lebhaft in Er-
innerung haben, von dem schreckli-
chen Ereignis. Der Gedenkstein, der 
auf dem Gelände der VBL nahe bei 
dem Tatort aufgestellt ist, hält die 
Erinnerung hieran wach. 

Einführung der nettobegrenzten 
Gesamtversorgung  

Entsprechend der beträchtlichen 
Einkommensentwicklung der 70er 
Jahre fi elen auch die Anpassungen 
der gesetzlichen Rente in diesen 
Jahren sehr hoch aus. 

Gleiches galt für die Entwicklung der 
Beamtenversorgung. Da die seit 
1967 eingeführte Versorgungsrente 
– angelehnt an die Beamtenversor-
gung – ebenso zu erhöhen war, kam 
es in den 70er Jahren zunehmend 
zu Gesamtrentenleistungen an Versi-
cherte, die die Höhe der letzten Net-
toentgelte deutlich übertrafen. Die 
1981 eingeführte Dynamisierung der 
bruttolohn-bezogenen Gesamtver-
sorgung unter Anrechnung der je-
weils aktuellen Rente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung war 
ein erster Schritt, der „Überversor-
gung“ entgegenzuwirken. Da die 

Steuern und Abgaben seit Mitte der 
70er Jahre laufend erhöht wurden, 
vergrößerte sich der Abstand zwi-
schen den Brutto- und Netto-Ein-
kommen. Diese Entwicklung fand 
aber in der Berechnung der Versor-
gungsrenten keinen Niederschlag 
und war bei der Einführung der Ge-
samtversorgung auch nicht erwartet 
worden.

Aus diesem Grunde schien eine wei-
tere Reform unumgänglich. Nach 
jahrelangen Verhandlungen zwi-
schen den Tarifparteien kam es am 
25. Juli 1983 unter Einschaltung der 
Schlichtungskommission zu einer Ei-
nigung: Die Netto-Lohn-Begrenzung 
der Gesamtversorgung war geboren. 
Sie erschien den Tarifparteien als 
geeignetes Mittel, um durch den Ab-
zug der aktuell geltenden Steuer- 
und Abgabensätze von dem gesamt-
versorgungsfähigen Entgelt eine Ver-
sorgung zu gewährleisten, die einen 
angemessenen Abstand zu den Net-
to-Gehältern der aktiven Beschäftig-
ten einhielt. Diese Berechnungsme-
thode schien in ihrer Kompliziertheit 
eine gerechte, endgehaltsorientierte 
Gesamtversorgung zu gewährleisten. 

Die Abhängigkeit zu den Bezugssys-
temen gesetzliche Rente und Beam-
tenversorgung sollte die Möglichkeit 
zu fl exiblen Anpassungen bieten und 
wurde seinerzeit als bestechender 
Vorteil angesehen. Die Neuregelung 
griff in die erwartete künftige An-
passung der Ansprüche bereits vor-
handener Versorgungsrentenberech-
tigter ein. Sie wurde jedoch durch 
die höchstrichterliche Rechtspre-
chung bestätigt. Eine Verfassungs-
beschwerde gegen diese 19. Sat-
zungsänderung wurde mangels Er-
folgsaussicht nicht zur Entscheidung 
angenommen.
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Am 9. November 1989 öffnet die DDR ihre Grenze nach Westberlin und zur Bundesre-
publik; nach 28 Jahren fällt die Mauer. Bewohner aus West- und Ostberlin stehen auf 
der Mauerkrone am Brandenburger Tor.
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1988 – 2004

DEUTSCHE EINHEIT UND WANDEL DER VBL 
ZUM MODERNEN DIENSTLEISTER

Nach der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten wurde 1997 die 
Zusatzversorgung auch im Beitritts-
gebiet eingeführt. Die VBL konnte 
durch die neu beigetretenen Länder 
sowie die Bundesverwaltung rund  
480.000 Pfl ichtversicherte hinzu 
gewinnen. Aufgrund der noch gerin-
gen Leistungsverpfl ichtungen des 
neu gebildeten Abrechnungsverban-
des Ost hat dieser hier ab 2004 mit 
dem schrittweisen Übergang auf ei-
ne kapitalgedeckte Finanzierung be-
gonnen.

Ende der 90er Jahre drohten die 
Kosten für die Zusatzversorgung im 
Abrechnungsverband West zu explo-
dieren. Angesichts der schlechten 
Haushaltslage der öffentlichen Ar-
beitgeber schien der Fortbestand 
der Zusatzversorgung bedroht zu 
sein. In dieser Krise einigten sich die 
Tarifvertragsparteien auf einen Sys-
temwechsel: Dieser beinhaltete den 
Abschied vom Gesamtversorgungs-
system und die Einführung einer bei-
tragsorientierten Betriebsrente.

Gleichzeitig wurde durch erneute 
Reformen der Rentenversicherung 
das Niveau der gesetzlichen Rente 
weiter reduziert und damit die Not-
wendigkeit der privaten Altersvorsor-
ge erhöht. Mit der Einführung eines 
staatlichen Fördersystems sollen die 
Bürger angeregt werden, selbst vor-
zusorgen. Die Tarifvertragsparteien 
wollten diese Möglichkeiten auch 
den Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung anbieten. Deshalb 
erhielten die Zuatzversorgungskas-
sen den Auftrag, eigene förderfähige 
Produkte für ihre Versicherten zu 
entwickeln. Hierdurch wurde ein 
neuer Aufgabenbereich geschaffen. 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends 
hatte die VBL schwierige Herausfor-
derungen wie die Systemumstellung 
und den Aufbau der Freiwilligen Ver-
sicherung zu bewältigen. Die ehe-
mals preußische „Rentenanstalt“ hat 
sich zu einem modernen Dienstleis-
ter der betrieblichen Altersversor-
gung gewandelt.
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Teilnehmer der sogenannten Montagsdemonstration
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West-Berliner „Mauerspechte“ an der 
Friedrichstraße brechen sich Souvenirs 
aus der Mauer
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In den 80er Jahren spitzt sich die 
Situation in der DDR zu: Die politi-
sche Unfreiheit, die Unterdrückung 
Andersdenkender und die unzurei-
chende Reisefreiheit, aber auch Ver-
sorgungsengpässe, Schlangestehen 
sowie die gesundheitsschädigende 
Umweltverschmutzung durch überal-
terte Industrieanlagen führen zu ei-
ner latenten Unzufriedenheit mit dem 
System. Als auch Gorbatschows 
neue Politik der vorsichtigen Refor-
men in der UdSSR von den refor-
munwilligen Kräften der DDR-Füh-
rung abgelehnt wird, schafft dies ein 
zusätzliches Konfl iktpotential in der 
Bevölkerung. Die Menschen wagen 
zunehmend, ihre Kritik offen zu arti-
kulieren. Der Abbau der Grenzanla-
gen zwischen Ungarn und Österreich 
löst ab August 1989 eine Massen-
fl ucht über die Tschechoslowakei 
und Ungarn in den Westen aus. Et-
wa zur gleichen Zeit  beginnen die 
Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag 
der Gründung der DDR. Hierbei wird 
offenkundig, dass die gewohnte poli-
tische Unterstützung der DDR-Füh-
rung durch die UdSSR nicht mehr 
gegeben ist. 

In immer größeren gewaltfreien Ver-
anstaltungen ermutigen sich die 
Bürger gegenseitig, ihre Proteste 
weiterzuführen. Schließlich muss der 
reformunwillige Erich Honecker unter 
dem Eindruck der sich verstärken-
den Massendemonstrationen und 
den Massenausreisen zurücktreten. 
Am 9. November 1989 wird die 
Mauer in Berlin geöffnet. Nachdem 
die Streitfrage „Vereinigung oder ei-
genständige freie DDR“ durch die 
ersten freien Wahlen im Sinne der 
Vereinigung beantwortet ist, begin-
nen mit der neuen Regierung der 
DDR die Verhandlungen zum Ab-
schluss eines Vertrages zur Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialuni-
on. Die D-Mark wird am 1. Juli 1990 
gemeinsame Währung. Am 12. Sep-
tember 1990 unterzeichnen die bei-
den deutschen Staaten und die vier 
Siegermächte des 2. Weltkrieges 
den Zwei-plus-Vier-Vertrag. Hier-
durch erhält Deutschland die volle 
staatliche Souveränität zurück. Nach 
Unterzeichnung des Einigungsvertra-
ges tritt die DDR am 3. Oktober 
1990 der Bundesrepublik bei.

75 Jahre VBL
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Neue Wege in der Vermögens-
anlage 

Ende der 80er Jahre ergänzte die 
VBL ihre Vermögensanlagen. Die bis 
dahin im Wesentlichen aus festver-
zinslichen Papieren bestehende Anla-
ge wurde um das Instrument des 
Wertpapier-Spezialfonds erweitert. 
Diese Fonds enthielten neben Ren-
tenpapieren auch Aktien. Die VBL 
folgte damit der Entwicklung in der 
Anlagepolitik institutioneller Anleger 
mit dem Ziel, die Ertragschancen zu 
nutzen, die der Aktienmarkt langfris-
tig bietet. Das Management dieser 
Mandate übertrug die VBL namhaften 
Kapitalanlage-Gesellschaften. In der 
Direktanlage wurde freie Liquidität 
vorzugsweise in Pfandbriefen und 
Kommunalobligationen angelegt und 
– aus Renditegründen – die Anteile 
an Darlehen an die öffentliche Hand 
reduziert.

Die „Privatisierungswelle“ – 
Auswirkungen und Reaktionen 

Die Überführung von öffentlichen Auf-
gaben in private Trägerschaft hatte 
und hat nach wie vor unterschiedliche 
Gründe. Als Folge der expansiven 
Ausgabenpolitik der 70er Jahre kam 
es in den 80er Jahren zu einer ersten 
Privatisierungswelle. Diese betraf zu-
nächst in erster Linie eine Auslage-
rung von kommunalen Aufgaben im 
Bereich der Annex- und Hilfstätigkei-
ten (Müllabfuhr, Reinigung etc.). 
Gleichzeitig wurde der Verkauf öffent-
licher Unternehmen und Beteiligun-
gen als Möglichkeit zur Sanierung der 
Haushalte genutzt. In Anbetracht der 
schwierigen fi nanziellen Situation der 
Kommunen verstärkte sich dieser 

Trend. Auch Teile der Kernbereiche 
wie Versorgungs- und Verkehrsbetrie-
be sowie der Krankenhäuser verla-
gerten zunehmend Aufgaben auf pri-
vate Träger oder wurden insgesamt in 
private Rechtsform und/oder Träger-
schaft überführt.

Seit 1982 ist die Verstärkung der 
Privatisierung auch Bestandteil der 
staatlichen Haushaltspolitik. Diese 
bezog sich vor allem auf die Bundes-
unternehmen und Beteiligungen wie 
zum Beispiel die Bundespost, Bahn 
und die Flugsicherung. Verstärkt 
wurde diese Tendenz auch durch die 
Liberalisierungs- bzw. Wettbewerbs-
politik der Europäischen Union.

Ein Umlagesystem beruht auf dem 
Gedanken, dass sich die Einnahmen 
aus den Umlagen für die aktiven Ar-
beitnehmer und die Ausgaben für 
die Versicherungsleistungen decken 
müssen. Sinken die Umlageeinnah-
men – beispielsweise aufgrund Per-
sonalabbaus oder Privatisierung – 
wird dieses Gleichgewicht gestört. 
Denn die Beendigung einer nen-
nenswerten Anzahl von Pfl ichtversi-
cherungen mindert die Bemes-
sungsgrundlage für die Umlage. Ent-
weder müssen dann die Umlagesät-
ze erhöht oder die Leistungen ge-
kürzt werden.

Erstes großes Beispiel einer Privati-
sierung war die der Lufthansa AG, 
welche die Zusatzversorgung ihres 
Personals bei der VBL durchführen 
ließ. Durch den Austritt der Lufthan-
sa aus der VBL Ende 1994 wurde 
erstmals deutlich, dass Privatisierung 
ein die VBL unmittelbar betreffendes 
Thema ist. 
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Als Reaktion auf diese Problematik 
wurden 1996 die Bedingungen für 
eine Beteiligung von Arbeitgebern 
auch auf Privatisierungsfälle er-
streckt. Damit können auch die bis-
herigen Pfl ichtversicherungen der 
betroffenen Arbeitnehmer bei einem 
Übergang von Aufgaben und Perso-
nal auf einen privaten Träger fortge-
führt werden. Dies ermöglicht der 
Abschluss einer besonderen Beteili-
gungsvereinbarung mit dem neuen 
Arbeitgeber nach den drei Konstella-
tionen Verbeibe-, Zäsur- oder Aus-
gliederungsmodell. Dabei ist ein 
Ausscheiden aus dem Tarifgefüge 
des BAT kein Hindernis für eine 
Fortsetzung der Versicherung bei 
der VBL.

Neben den Privatisierungen hat auch 
der Personalabbau bei der Bundes-
wehr erhebliche Auswirkungen auf 
die VBL. Jede Reduzierung der Zahl 
der Soldaten hat einen entsprechen-
den Abbau bei den Zivilbeschäftig-
ten zur Folge. Für diesen Personen-
kreis wurden in zwei Tarifverträgen 
sozialverträgliche Begleitmaßnah-
men vereinbart. Soweit es sich dabei 
um Übergangsversorgungen handelt, 
werden diese von der VBL durchge-
führt. Der Bund erstattet die Kosten 
dafür. Dies ändert jedoch nichts dar-
an, dass die Stellen des abgebauten 
Zivilpersonals nicht nachbesetzt 
werden und somit Umlageeinnah-
men wegbrechen. Hierdurch wird 
ebenso wie bei Privatisierungen das 
für das Funktionieren des Umlage-
systems erforderliche Gleichgewicht 
gestört.

Die Einführung der Zusatzversor-
gung im Beitrittsgebiet

Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland waren die bestehenden 
Arbeitsverhältnisse bei den Verwal-
tungen der DDR nicht untergegan-
gen. Der Einigungsvertrag geht da-
von aus, dass der Bund und die Län-
der in die Arbeitsverhältnisse eintre-
ten sollen und ihre Überführung bzw. 
Abwicklung regeln. Das bedeutet je-
doch nicht, dass die betroffenen Be-
schäftigten automatisch bei der VBL 
versichert sind oder werden. Anwart-
schaften aus den Zusatzversor-
gungssystemen der DDR wurden bei 
der Überführung in die gesetzliche 
Rentenversicherung berücksichtigt. 
Die Frage, ob die Arbeitnehmer der 
öffentlichen Verwaltung in den neuen 
Bundesländern in das System der 
betrieblichen Altersversorgung inte-
griert werden sollten, war besonde-
ren Tarifverhandlungen vorbehalten, 
die sich als langwierig erwiesen.

In den neuen Bundesländern wurden 
nach und nach Zusatzversorgungs-
kassen nach dem Vorbild der kom-
munalen Kassen im Westen gegrün-
det. In der Stuttgarter Erklärung vom 
Mai 1995 bestimmten die Tarifpar-
teien, dass die Zusatzversorgung der 
Arbeitnehmer des Bundes und der 
Länder im Beitrittsgebiet von der 
VBL durchgeführt werden sollte.

Wegen der noch geringen Verpfl ich-
tungen hatten die kommunalen Zu-
satzversorgungseinrichtungen in den 
neuen Ländern Umlagesätze für aus-
reichend angesehen, die deutlich un-
ter dem damaligen Umlagesatz von 
4,5 Prozent der Entgelte bei der VBL 

lagen. Auch die zukünftigen Beteilig-
ten der VBL sollten nicht den glei-
chen Umlagesatz zu leisten haben 
wie die West-Beteiligten. Aus diesem 
Grunde einigte man sich darauf, ei-
nen neuen, getrennten Abrechnungs-
verband für das Beitrittsgebiet zu 
gründen und die Finanzierung auf 
diese Weise getrennt durchzuführen. 
Im Abrechnungsverband Ost war ei-
ne Umlage in Höhe von 1 Prozent der 
Entgelte zu zahlen. Die VBL konnte 
durch die neu beigetretenen Länder 
und die erweiterte Bundesverwaltung 
rund 480.000 Pfl ichtversicherte hin-
zugewinnen. 

Im Februar 1996 wurden die Tarif-
verträge für die Einführung der Zu-
satzversorgung im Tarifgebiet Ost 
unterzeichnet. Danach sollten die 
Zeiten, in denen die neuen Versi-
cherten vor dem Beitritt im öffentli-
chen Dienst der DDR beschäftigt ge-
wesen waren, bei der Berechnung 
der Leistungen nicht berücksichtigt 
werden. Aufgrund der Jahre, die seit 
dem Beitritt der ehemaligen DDR bis 
zur Versicherung bei der VBL verstri-
chen waren, wurde eine besondere 
Leistungsart – die Versicherungsren-
te nach § 105 b – eingeführt. Die 
versorgungsrechtlichen Konsequen-
zen der Vereinigung, etwa die Schlie-
ßung und Überführung der Zusatz-
rentensysteme der DDR in die ge-
setzliche Rentenversicherung, haben 
zu vielfachen Klagen vor den Gerich-
ten geführt. Auch die Nichtberück-
sichtung der DDR-Zeiten in der Zu-
satzversorgung war Gegenstand 
mehrerer Prozesse. Die Rechtswirk-
samkeit der Satzungsregelungen hat 
der Bundesgerichtshof in mehreren 
Entscheidungen bestätigt. 
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Faksimile des „Maastrichter Vertrags“. Der von den EU-Mitgliedstaaten am 7. Februar 1992 unterzeichnete Vertrag über die 
Europäische Union schafft die Grundlage für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion bis 1999.

75 Jahre VBL
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EUROPÄISCHE EINIGUNG UND 
INNENPOLITISCHE REFORMEN

Nach der Beendigung des Gegen-
satzes zwischen Ost und West wird 
der europäische Einigungsprozess 
weiter voran getrieben. 1991 be-
schließt der Europäische Rat den 
Vertrag von Maastricht, der auch 
EU-Vertrag genannt wird. Sein Inhalt 
ist die Gründung der Europäischen 
Union. Bis 1999 soll unter anderem 
die Wirtschafts- und Währungsunion 
verwirklicht werden.

Die demographische Entwicklung 
und schlechte wirtschaftliche Daten 
in Deutschland geben Anlass, die 
Zukunft der Sozialsysteme in Frage 
zu stellen. Seit 1997 ist das System 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
Gegenstand mehrerer Reformen. Um 
die Finanzierbarkeit sicherzustellen 
und weitere Beitragserhöhungen zu 
vermeiden, wird das allgemeine 
Rentenniveau abgesenkt. Die Bürger 
sollen diese Einbußen mit Hilfe einer 
steuer- und zulagengeförderten Ei-
genvorsorge ausgleichen.

75 Jahre VBL
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Einführung der Parität im 
Verwaltungsrat

Im Laufe des Deckungsabschnitts 
1994 – 1998 fand erstmals ein 
deutlicher sprunghafter Anstieg der 
Ausgaben statt. Ursachen dafür wa-
ren die Zunahme der Neurentner 
und die längere Lebenserwartung 
der Rentenempfänger. Die verbes-
serten Möglichkeiten einer Frühver-
rentung wurden auch im öffentli-
chen Dienst immer häufi ger in An-
spruch genommen. Um die Finan-
zierung sicherzustellen, wurde des-
halb der Umlagesatz im Abrech-
nungsverband West noch vor Ende 
des Deckungsabschnitts auf 5,2 
Prozent angehoben.

Doch die Prognosen des versiche-
rungsmathematischen Gutachters 
zeigten, dass diese Anhebung nicht 
ausreichen würde. Eine nochmalige 
Erhöhung des Umlagesatzes für den 
nächsten Deckungsabschnitt war er-
forderlich. Die Tarifvertragsparteien 
einigten sich im Rahmen der Lohn-
runde 1998 darauf, dass ein den 
Satz von 5,2 Prozent der Entgelte 
übersteigender Finanzierungsbedarf 
je zur Hälfte von den Arbeitnehmern 
und den Arbeitgebern aufgebracht 
werden sollte. Es sollte sich dabei 
aber nicht um Beiträge im Rahmen 
einer (teilweisen) Anwartschaftsde-
ckung wie in früheren Zeiten han-
deln, sondern die Beiträge stellten 
Arbeitnehmerbeiträge zur Umlage 
dar, die von den Arbeitgebern einbe-
halten und an die VBL zu zahlen wa-
ren. Vom 1. Januar 1999 an betrug 
der Umlagesatz 7,7 Prozent, so dass 
von den Pfl ichtversicherten der VBL 
ein Umlagebeitrag von 1,25 Prozent 

mitzutragen war. Als Ausgleich für 
diese Eigenbeteiligung wurde der Ar-
beitnehmerseite zum gleichen Zeit-
punkt die paritätische Besetzung des 
Verwaltungsrates zugestanden. Seit 
dieser Zeit wechseln sich beide Sei-
ten kalenderjährlich im Vorsitz des 
Verwaltungsrates ab.

Abschied von der Gesamt-
versorgung

Ende der 90er Jahre führten ver-
schiedene Entwicklungen zu weite-
ren und teilweise nicht erwarteten 
Ausgabensteigerungen. Die Bezahl-
barkeit der Zusatzversorgung war in 
Frage gestellt. Darüber hinaus wurde 
deutlich, dass das Leistungsrecht 
aufgrund neuer Rechtsprechung in 
einigen Punkten geändert werden 
musste, was zu einer zusätzlichen 
Erhöhung der Ausgaben geführt hät-
te. Die Tarifparteien mussten erken-
nen, dass es zur Herstellung der 
dauerhaften Bezahlbarkeit der Zu-
satzversorgung und Kalkulierbarkeit 
der Kosten größerer Änderungen be-
durfte als einer kurzfristigen Erhö-
hung der Einnahmen. Die Systemfra-
ge stellte sich in aller Deutlichkeit.

Seit 1998 waren mehrere höchst-
richterliche Urteile ergangen, die die 
Berechnung der unverfallbaren An-
wartschaften bei einem Ausscheiden 
aus dem öffentlichen Dienst, die Be-
rechnung der Versorgungsrente bei 
Teilzeitbeschäftigung und die Be-
rücksichtigung der Zeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung für 
die versorgungsrelevante Zeit (Vor-
dienstzeiten) betrafen. In dem Be-
schluss des Bundesverfassungsge-
richtes vom 22. März 2000 zur 

75 Jahre VBL
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Halbanrechnung hatte das Gericht 
angemerkt, dass das Leistungssys-
tem in seiner Komplexität und 
schweren Verständlichkeit an die 
Grenzen der Verfassungsmäßigkeit 
gelangt sei. 

Seit In-Kraft-Treten der Reformen 
der neu gewählten Regierungskoali-
tion aus SPD und Grünen wurden ab 
1999 die Schwächen des Gesamt-
versorgungssystems besonders 
deutlich. Änderungen in den Be-
zugssystemen (gesetzliche Renten-
versicherung, Beamtenversorgung) 
sowie den Netto-Einkommen der ak-
tiven Beschäftigten führten zu einer 
unvorhersehbaren Ausgabensteige-
rung. Wegen der nettolohnbezoge-
nen Berechnung der Versorgungs-
rente hätten allein die Steuerent-
lastungen 1999/2000/2001 und die 
Absenkung des Beitragssatzes zur 
gesetzlichen Rentenversicherung bei 
der VBL bis Ende 2003 zu Mehrbe-
lastungen in Höhe von insgesamt 
rund 1,4 Mrd. Euro geführt. Auch die 
Absenkung des allgemeinen Renten-
niveaus hätte nach dem Gesamtver-
sorgungsprinzip durch höhere Leis-
tungen der Zusatzversorgung ausge-
glichen werden müssen.

Im Sommer 2000 begannen die Ver-
handlungen der Tarifparteien zur 
„Zukunft der Zusatzversorgung“. Im 
Halbanrechnungsbeschluss hatte 
das Bundesverfassungsgericht eine 
Frist bis zum Ablauf des Jahres 
2000 gesetzt. Die Benachteiligung 
der Berechtigten aufgrund der vollen 
Anrechnung der gesetzlichen Rente 
bei gleichzeitiger hälftiger Berück-
sichtigung der Vordienstzeiten sei 
danach nicht länger hinnehmbar. So 

standen die Tarifverhandlungen un-
ter dem Druck, möglichst schnell zu 
einer Lösung des Problems zu kom-
men. Dabei wurde allen Beteiligten 
bald klar, dass das alte Leistungs-
system auf die Dauer insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung des 
Versichertenbestandes nicht bezahl-
bar war. Auch Korrekturen im Leis-
tungsrecht hätten dies nicht nach-
haltig ändern können. Die Gesamt-
versorgungszusage konnte nicht bei-
behalten werden. Darüber hinaus 
sollte die Reform nicht nur die Fi-
nanzierung sichern, sondern auch 
eine bessere Transparenz der Leis-
tungszusage bewirken.  

Die Entscheidung, ein Betriebsren-
tensystem einzuführen, wurde insbe-
sondere den Gewerkschaften da-
durch erleichtert, dass die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes un-
ter Beibehaltung des alten Systems 
von der sogenannten Riesterförde-
rung ausgeschlossen gewesen wä-
ren. Eine Einigung kam im Herbst 
2001 zu Stande. Zunächst wurde 
der sogenannte Altersvorsorgeplan 
2001 beschlossen. Hieraus entstand 
der Tarifvertrag Altersversorgung, 
der die Einführung einer beitragsori-
entierten Betriebsrente einschließlich 
der Übergangs- und Besitzschutzre-
gelungen zum Gegenstand hat. Mit 
einem neuen Leistungssystem 
musste auch eine neue Satzung ge-
schaffen werden, die im September 
2002 von den Gremien der VBL be-
schlossen wurde.

Die Zusatzrente nach dem Punkte-
modell ist eine Leistung, die sich er-
geben würde, wenn 4 Prozent der 
Entgelte in ein kapitalgedecktes Sys-

tem eingezahlt worden wären. Die 
tatsächliche Finanzierung muss aber 
nicht in der kapitalgedeckten Form 
erfolgen, sondern bleibt den Kassen 
freigestellt. 

Für die VBL bedeutet dies zunächst 
ein Festhalten an der Umlagefi nan-
zierung. Ein schrittweiser Einstieg in 
die Kapitaldeckung ist langfristig 
vorgesehen.

Der neue Tarifvertrag Altersversor-
gung enthält auch Regelungen, die 
das bisherige Finanzierungssystem 
betreffen: Mit dem Sanierungsgeld 
ist ein zusätzliches Finanzierungsele-
ment geschaffen worden, das erst-
mals das Verhältnis von versicherten 
Entgelten zu den Rentenleistungen 
berücksichtigt. Damit ist eine verur-
sachungsgerechtere Form der Fi-
nanzierung eingeleitet worden.

75 Jahre VBL
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Unter dem Motto „Keine Macht dem 
Terror – Solidarität mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika“, versammeln 
sich wegen der Terroranschläge in den 
USA am 11. September 2001 mehr als 
200.000 Menschen vor dem Branden-
burger Tor
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BEGINN EINES NEUEN JAHRTAUSENDS

Der Jahrtausendwechsel verläuft 
ohne die vorhergesagten techni-
schen Pannen und Katastrophen. 
Doch schon bald nach Beginn des 
neuen Jahrtausends, am 11. Sep-
tember 2001, wird das World Trade 
Center in New York durch einen ter-
roristischen Anschlag zerstört.

Die Einführung des Euro zum 1. Ja-
nuar 2002 sehen viele Menschen 
aufgrund einer wahrgenommenen 
gleichzeitigen Teuerung kritisch.  
Dennoch bewirkt sie ein Stück euro-
päischer Integration. Im Mai 2004 
werden zehn weitere Staaten, davon 
acht ehemalige Ost-Block-Staaten, 
Mitglied in der Europäischen Union. 
Die Osterweiterung ist eine Folge 
der Beendigung der Block-Konfron-
tation mit ihren positiven Auswir-
kungen auch auf die deutsche Ge-
schichte.

Innenpolitisch ist der Beginn des 
neuen Jahrtausends durch eine 
scheinbar endlose Reformdebatte 
gekennzeichnet. Die wirtschaftliche 
Lage, die Arbeitslosigkeit, die lang-
fristige Sicherheit der sozialen Si-
cherungssysteme beschäftigen Poli-
tik und Öffentlichkeit. Dabei zeigt 
sich auch, dass die deutsche Verei-
nigung „in den Köpfen“ auf beiden 
Seiten noch nicht vollendet ist.

Im Jahr des 75-jährigen Bestehens 
der VBL nimmt erstmals ein deut-
scher Bundeskanzler an den Feier-
lichkeiten zum 60. Jahrestag der 
Landung der Alliierten in Frankreich 
teil (d-day). Die Nachkriegsgeschich-
te ist damit wohl endgültig beendet. 
Und was passiert in den nächsten 
25 Jahren?

Eurobargeld in Form von Banknoten, 
EURO- und Cent-Münzen kommen ab 
dem Jahr 2002 in Umlauf. Im Bild: 
Druckstock einer 1-EURO-Münze.
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Europa

Das Thema „Europa“ hat in den letz-
ten Jahren auch in der Arbeit der 
VBL an Bedeutung gewonnen. Euro-
päische Richtlinien zum Thema Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer und Auf-
sicht über Pensionsfonds sind zu be-
achten. Es war daher ein wichtiger 
Schritt, die Kontakte zu den europäi-
schen Versorgungseinrichtungen des 
öffentlichen Dienstes zu verstärken: 
Seit 1999 ist die VBL Mitglied des 
EVVÖD (Europäischer Verband der 
Versorgungseinrichtungen des öf-
fentlichen Dienstes). Der Verband 
unterstützt und koordiniert den Aus-
tausch zwischen verschiedenen Ein-
richtungen der betrieblichen Alters-
versorgung im öffentlichen Dienst.  

Das Thema Mitnahme bzw. Übertra-
gung von Versorgungsanwartschaf-
ten gewinnt auf nationaler und euro-
päischer Ebene zunehmend an Be-
deutung. In diesem Zusammenhang 
wurde im Jahre 2000 ein Abkom-
men mit den Europäischen Gemein-
schaften geschlossen, das die Über-
tragung von Versorgungsanwart-
schaften bei der VBL auf die Versor-
gungseinrichtungen der EG regelt.

Die Umsetzung des System-
wechsels

Die Umstellung auf das neue Be-
triebsrentensystem ist im Jahr 2004 
fast geschafft. Die Startgutschriften, 
mit denen die Anwartschaften im 
bisherigen Gesamtversorgungssys-
tem in das neue Leistungssystem 
überführt werden, sind nahezu kom-
plett erstellt. Auch der durch die 
Umstellung aufgelaufene Rückstand 

bei der Berechnung von neuen Ren-
ten ist so gut wie abgebaut. Dazu 
war ein sehr großer Einsatz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Abteilungen der VBL nötig. Einige 
Mitarbeiter sahen sich durch die 
Systemumstellung selbst in ihren 
Rentenanwartschaften benachteiligt. 
Es ist nicht verwunderlich, wenn 
hierdurch gelegentlich Probleme bei 
der Vermittlung der positiven Wirkun-
gen des Systemwechsels auftraten. 

Jede Umstellung des Leistungs-
rechts hat Verzögerungen bei der  
Berechnung neuer Renten und bei 
der Erteilung dringend benötigter 
Rentenauskünfte zur Folge. In die-
sem Fall war das Medieninteresse 
an der Umstellung jedoch besonders 
groß. Das lag sowohl an der Größe 
des betroffenen Personenkreises 
von inzwischen etwa 4 Millionen Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst als 
auch an dem Ausmaß der vollzoge-
nen Reformen. Gerade die renten-
nahen Versicherten waren beson-
ders kurzfristig betroffen, da es um 
die Gestaltung ihrer nächsten Le-
bensjahre ging. Aus diesem Grund 
hatten die VBL-Mitarbeiter viele An-
fragen telefonisch und schriftlich zu 
beantworten und waren nicht selten 
auch mit dem Ärger und den Sorgen 
der Betroffenen konfrontiert. 

Aufbau des Geschäftszweiges 
„Freiwillige Versicherung“

Der Tarifvertrag Altersversorgung 
brachte neben dem Systemwechsel 
in der Pfl ichtversicherung eine wei-
tere gravierende Neuerung mit sich. 
Aufgrund der Absenkung des Leis-
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tungsniveaus der gesetzlichen Rente 
und der Zusatzversorgung sollte die 
Möglichkeit zur Verstärkung der Ei-
genvorsorge auch im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung ge-
schaffen werden. Der Tarifvertrag 
hat diesbezüglich zwei Möglichkeiten 
vorgesehen: Eine Höherversicherung 
im Rahmen des Punktemodells und 
eine fondsgebundene Rentenversi-
cherung.

Das bedeutete für die VBL, in kür-
zester Zeit einen neuen Geschäfts-
zweig mit der erforderlichen Organi-
sation und natürlich entsprechenden 
Produkten aufzubauen. Noch im 
Jahr der Einführung der Riester-Ren-
te, 2002, wurde das erste Modell 
VBLextra auf den Markt gebracht. 
Das Fondsmodell VBLdynamik  
konnte im September 2003 angebo-
ten werden. Damit bietet die VBL als 
einzige Zusatzversorgungskasse des 
öffentlichen Dienstes mehr als ein 
Modell zur zusätzlichen freiwilligen 
Altersvorsorge an.

Der Aufbau dieses neuen Aufgaben-
bereiches machte erstmals auch die 
Einführung neuer Unternehmensleis-
tungen wie Marketing und Vertrieb 
erforderlich. Erstmals steht die VBL 
in diesem Bereich im Wettbewerb 
um das Vertrauen der bei der VBL 
pfl ichtversicherten Personen. 

Einführung der Kapitaldeckung 
im Abrechnungsverband Ost

Seit Anfang 2004 wird im Abrech-
nungsverband Ost mit dem schritt-
weisen Übergang in eine kapitalge-
deckte Finanzierung begonnen. Im 
Rahmen des 1. Änderungstarifvertra-

ges vom 31. Januar 2003 einigten 
sich die Tarifparteien darauf, dass 
vom Jahr 2004 an die Beteiligten 
des Abrechnungsverbandes Ost zu-
sätzlich zur Umlage in Höhe von 
1  Prozent einen Beitrag von ebenfalls 
1  Prozent im Kapitaldeckungsverfah-
ren leisten. Dieser Beitrag wird je zur 
Hälfte von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern getragen. Weitere Anhe-
bungen der Beiträge richten sich 
nach den Erhöhungen des Bemes-
sungssatzes Ost, das heißt nach der 
jeweiligen Angleichung der Einkom-
men der Beschäftigten im Beitritts-
gebiet an die Einkommen der Arbeit-
nehmer im Westen. Wenn die Ein-
kommen 97  Prozent der Westein-
künfte erreicht haben, soll der Bei-
trag auf den Höchstsatz von 4  Pro-
zent steigen. Die Arbeitnehmer wer-
den dann 2  Prozent des Beitrages 
aufbringen. Die VBL verwaltet die ka-
pitalgedeckten Beiträge personenbe-
zogen auf dem Versorgungskonto II.

Bei dieser Neuregelung für den Ab-
rechnungsverband Ost handelt es 
sich zunächst um eine Mischfi nan-
zierung. Durch eine Kombination von 
kapitalgedeckten und umlagefi nan-
zierten Elementen wird die Kalkulier-
barkeit und damit Sicherheit der 
Finanzierung optimiert. Eine solche 
Finanzierung ist vor allem dann 
von Vorteil, wenn eine vollständige 
Kapitaldeckung auf längere Sicht 
nicht umsetzbar ist.

Auswirkungen auf die 
Vermögensanlage

Im Zusammenhang mit der System-
änderung in der Zusatzversorgung 
und aufgrund des Erfordernisses, 

verschiedene Abrechnungsverbände 
mit unterschiedlichen Akzenten in 
der Anlagepolitik zu begründen, war 
eine umfassende Neuformulierung 
der Anlagerichtlinien erforderlich; 
dies erfolgte auf der Basis der Anla-
geverordnung des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes. Damit unterwirft sich 
die VBL auch den Erfordernissen, 
die an ein fundiertes Asset-Liability-
Management in Verbindung mit ei-
nem effektiven Risiko-Management 
und einem detaillierten Berichtswe-
sen gestellt werden. Um diese zum 
größten Teil neuen Aufgaben erfüllen 
zu können, war in der Vermögens-
verwaltung eine umfassende Neu-
aufstellung erforderlich.

Durch Wandel Werte bewahren

Auch in der VBL sind zu Beginn des 
Jahrtausends Wandel und Reformen 
wichtige Themen. Besonders aus 
der Sicht langjähriger VBL-Mitarbei-
ter haben sich viele Dinge in den 
letzten Jahren stark verändert. Da-
bei geht es nicht nur um technische 
Änderungen und ein Umorganisieren 
von Abläufen und Arbeitsbereichen. 
Aufgabe ist es jetzt nicht mehr, 
„Renten zu gewähren“ – wie es 
jahrzehntelang bezeichnet wurde, 
sondern die betriebliche Altersver-
sorgung für die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes durchzuführen, 
die hierauf einen Anspruch haben. 
Die Begriffe Kundenorientierung, Be-
ratung und Service sind nicht nur 
Schlagwörter, sondern sie beschrei-
ben eine neue Auffassung hinsicht-
lich der Anforderungen an jede Form 
von Verwaltungstätigkeit. Der Bürger 
oder zum Beispiel der Versicherte ist 
der Kunde, der eine Serviceleistung 
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Kunst am Bau in der VBL: Übergang vom neuen zum alten Gebäudetrakt. Gestaltet von dem Künstler Ulrich Klieber.
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Entstehende Versorgungslücken 
müssen die Beschäftigten durch ei-
ne freiwillige zusätzliche Versiche-
rung schließen, wie sie die neuen 
VBL-Produkte bieten. Gesetzliche 
Rente, Zusatzversorgung und die 
Leistungen aus einer solchen freiwil-
ligen Versicherung sichern zusam-
men einen angemessenen Lebens-
standard im Alter.

Die zusätzliche Versorgung der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
ist mit dem Systemwechsel von 
2001 nicht mehr an die Beamten-
versorgung angelehnt. Dennoch hat 
sie nach wie vor die gleiche Funkti-
on, die einst zu ihrer Gründung ge-
führt hatte: Eine sinnvolle Ergänzung 
der gesetzlichen Rentenleistungen, 
die als Bestandteil der Arbeitsbedin-
gungen eine Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst lohnenswert 
macht. Auch in Zukunft wird es Auf-
gabe der VBL sein, die Tarifparteien 
bei der Fortentwicklung der betrieb-
lichen Altersversorgung zu unter-
stützen. Denn radikale Einschnitte 
oder Änderungen können dann ver-
mieden werden, wenn notwendige 
Modifi kationen im Sinne einer nach-
haltigen Finanzierung rechtzeitig vor-
genommen werden. Der öffentliche 
Dienst insgesamt befi ndet sich in ei-
nem Wandlungsprozess, der auch 
die fi nanziellen Rahmenbedingungen 
der Einrichtungen betrifft. Es ist des-
halb wichtig, immer wieder zu prü-
fen, ob und inwieweit die Zusatzver-
sorgung an diese geänderten Bedin-
gungen angepasst werden muss. 

75 Jahre VBL

in Anspruch nimmt. Doch Kunden-
orientierung bezieht sich nicht nur 
auf die Versicherten und Rentner. 
Auch im Verhältnis zu den beteiligten 
Arbeitgebern ist die VBL Dienstleis-
ter, der sie in allen Fragen der tarif-
lich geregelten Zusatzversorgung 
kompetent unterstützt und berät. 
Diese Auffassung musste in der VBL 
erst „Fuß fassen“. Es handelt sich 
dabei um einen Prozess des Umden-
kens, der noch nicht beendet ist, je-
doch bereits zu deutlichen und 
sichtbaren Änderungen geführt hat.

Die VBL im Wandel der 
Geschichte – diese Darstellung 
sollte auch deutlich machen, dass 
die Zusatzversorgung und damit die 
Aufgaben der VBL sehr stark von 
den wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen abhängen. Die 
Ausgestaltung der betrieblichen Al-
tersversorgung wurde in der Vergan-
genheit immer wieder an diese Be-
dingungen angepasst. Dementspre-
chend stand auch die VBL in einem 
ständigen „Auf und Ab“. Schaut man 
auf die letzten 75 Jahre zurück, so 
zeigt sich aber, dass sie im Laufe 
der Jahre zu einer Einrichtung ge-
worden ist, die den Tarifparteien ein 
zuverlässiger Partner bei der Gestal-
tung und Durchführung der Zusatz-
versorgung ist. 

Das „Auf und Ab“ betraf auch die 
Höhe der Rentenleistungen. Die Zu-
satzrente des öffentlichen Dienstes 
kann nur ein solches Niveau halten, 
das bezahlbar ist und in das sozial-
politische Umfeld passt. 
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Die Einrichtung

Die VBL ist eine von Bund und Län-
dern gemeinsam getragene Anstalt 
des öffentlichen Rechts. Sie wurde 
am 26. Februar 1929 durch eine 
gemeinsame Verfügung des Deut-
schen Reiches und des ehemaligen 
Landes Preußen in Berlin gegrün-
det und hat seit 1952 ihren Sitz in 
Karlsruhe. Die Träger der VBL sind 
Bund und Länder (außer Hamburg 
und dem Saarland); darüber hinaus 
ist die VBL – vor allem im Norden 
und Nordwesten der Bundesrepublik 
Deutschland – auch für Städte, Ge-
meinden und sonstige kommunale 
Einrichtungen zuständig. Bei der 
VBL sind unter bestimmten Voraus-
setzungen auch juristische Perso-
nen des Privatrechts beteiligt. Die 
Aufsicht über die VBL führt das Bun-
desministerium der Finanzen.

Versicherungsdienstleister der 
Betrieblichen Altersversorgung

Seit 75 Jahren ist die VBL auf dem 
Gebiet der betrieblichen Altersver-
sorgung tätig. Sie führt die zusätzli-
che, betriebliche Altersvorsorge für 
die Beschäftigten der bei ihr betei-
ligten Arbeitgeber durch. Die Basis 
der betrieblichen Altersversorgung 
besteht nach wie vor in der Pfl icht-
versicherung. Durch den Abschluss 
einer zusätzlichen freiwilligen Ver-
sicherung bei der VBL können die 
Pfl ichtversicherten ihre betriebliche 
Versorgung ausbauen. 

Die VBL in Zahlen

Zum Jahresende 2003 waren neben 
dem Bund und den Ländern 1.717 
kommunale Arbeitgeber, 110 Träger 
der Sozialversicherung sowie 3.564 
sonstige Arbeitgeber bei der VBL 
beteiligt. Sie ist damit die größte von 
rund 25 in der Bundesrepublik be-
stehenden Zusatzversorgungsein-
rich tungen des öffentlichen und 
kirchlichen Dienstes. Derzeit be-
treuen ca. 950 Mitarbeiter rund 2 
Mio. pfl ichtversicherte und 2 Mio. 
beitragsfreiversicherte Arbeitnehmer 
und 1 Mio. Rentner. Die VBL zahlt 
monatlich Leistungen in Höhe von 
rund 320 Mio. Euro.

Umlagen und Beiträge in der 
Pfl ichtversicherung

Im Abrechnungsverband West sind 
für die umlagefi nanzierte Pfl ichtver-
sicherung derzeit 7,86 Prozent des 
zusatzversorgungspfl ichtigen Ent-
gelts zu entrichten. Daneben zahlen 
die beteiligten Arbeitgeber steuer-
freie Sanierungsgelder in Höhe von 
durchschnittlich 2 Prozent der Ent-
gelte. Seit 1. Januar 1999 werden 
die Arbeitnehmer im Abrechnungs-
verband West an der Finanzierung 
der Zusatzversorgung beteiligt. Ihr 
Anteil ist seit 1. Januar 2002 auf 
1,41 Prozent festgeschrieben. 

Die Finanzierung des Abrechnungs-
verbands Ost wird seit dem 1. Ja-
nuar 2004 schrittweise von dem 

Umlageverfahren auf ein kapitalge-
decktes System übergeleitet. Neben 
einer Umlage in Höhe von 1 Prozent 
des zusatzversorgungspfl ichtigen 
Entgelts werden hierzu zusätzliche 
Beiträge im Kapitaldeckungsverfah-
ren erhoben, die von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer je zur Hälfte zu 
tragen sind. Seit 1. Januar 2004 
überweisen die Arbeitgeber deshalb 
zusätzlich zur Umlage einen Beitrag 
in Höhe von 1 Prozent des zusatz-
versorgungspfl ichtigen Entgelts 
(0,5 Prozent Arbeitgeberanteil und 
0,5 Prozent Arbeitnehmeranteil). Der 
Beitrag erhöht sich in den nächsten 
Jahren schrittweise auf den Höchst-
satz von 4 Prozent, der je zur Hälfte 
vom Arbeitgeber und vom Arbeit-
nehmer getragen wird. 

DIE VBL STELLT SICH VOR

75 Jahre VBL



 78

Die Organe der VBL sind der Vor-
stand und der Verwaltungsrat. Die 
Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes ist tarifvertraglich verein-
bart. Deshalb setzen sich auch die 
Gremien der VBL aus Vertretern der 
Arbeitgeber und der versicherten 
Arbeitnehmer zusammen. 

VORSTAND

Der Vorstand ist das geschäftsfüh-
rende Organ der VBL. Er besteht 
aus dem Vorsitzenden und 16 Mit-
gliedern. Der Vorsitzende (Präsident) 
und zwei weitere Vorstandsmitglie-
der sind hauptamtlich tätig; sie leiten 
die VBL und führen gemeinsam die 
laufenden Geschäfte. Die einzelnen 
Aufgaben sind nach Geschäftsbe-
reichen auf die hauptamtlichen Vor-
standsmitglieder verteilt. 

Der Präsident und acht Mitglieder 
werden von der Aufsichtsbehörde 
im Einvernehmen mit den beteiligten 
Ländern, die übrigen acht Mitglieder 
vom Verwaltungsrat auf Vorschlag 
der Gewerkschaften ernannt.

Die hauptamtlichen 
Vorstandsmitglieder sind:

Wolf R. Thiel 
Präsident

Aufgabenbereich: 
Personal /Allgemeine Verwaltung 
Haushalt und Rechnungswesen
Revision / Kassenaufsicht
IT-Sicherheit und Datenschutz
Marketing

Bettina Stebel
Vorstand A

Aufgabenbereich: 
Versicherungen und Leistungen

Richard Peters
Vorstand B

Aufgabenbereich:
Organisation und Datenverarbeitung
Vermögensverwaltung
Freiwillige Versicherung

75 Jahre VBL
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DIE GREMIEN

VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat ist das satzungs-
gebende Organ der VBL. Er besteht 
aus 38 Mitgliedern. Jeweils die Hälfte 
der Mitglieder werden auf Vorschlag 
der Träger der VBL und auf Vorschlag 
der Gewerkschaften berufen. Beide 
Gruppen bestimmen aus ihrer Mitte 
jeweils einen Vorsitzenden. Die bei-
den Vorsitzenden üben den Vorsitz im 
kalenderjährlichen Wechsel aus. 

Die Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats sind:

amtierender Vorsitzender: 
Staatsminister Prof. Dr. Kurt 
Faltlhauser

Finanzminister des Freistaats Bayern
München

alternierender Vorsitzender:
Hartmut Limbeck

ehemaliger Leiter des ver.di-Landes-
bezirks Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

75 Jahre VBL



 

Die Neuordnung der Zusatz-
versorgung 

Mit dem Tarifvertrag über die be-
triebliche Altersversorgung der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) 
vom 1. März 2002 wurde das bis-
herige Gesamtversorgungssystem 
rückwirkend zum 31. Dezember 
2000 geschlossen und durch das 
Versorgungspunktemodell ersetzt. 

Das Gesamtversorgungssystem sah 
eine Zusatzversorgung in Anlehnung 
an die Beamtenversorgung vor. Die 
Berechnung der Gesamtversor-
gung war abhängig von externen 
Bezugssystemen, wie zum Beispiel 

Gehältern. Deshalb war die weitere 
Entwicklung der Zusatzversorgungs-
leistungen nicht kalkulierbar und 
ihre Bezahlbarkeit in Frage gestellt. 
Dies führte neben mehreren Grund-
satzentscheidungen der obersten 
Gerichte zur Ablösung des Ge-
samtversorgungssystems. An seine 
Stelle trat ein Betriebsrentensystem. 
Die bisherigen Anwartschaften der 
Versicherten wurden in das neue 
System übertragen.

Die Pfl ichtversicherung 
– VBLklassik – 

Die Pfl ichtversicherung bei der VBL 
besteht mit veränderten Leistungs-
modellen schon seit 75 Jahren. 

Sie ist insoweit tatsächlich ein 
„Klassiker“. Ihre Ausgestaltung als 
beitragsorientierte Betriebsrente ist 
allerdings alles andere als klassisch. 
Das neue Punktemodell ist ein jun-
ges und auf die Anforderungen an 
eine moderne betriebliche Altersver-
sorgung zugeschnittenes Leistungs-
system. 

Bausteinesystem

Unabhängig von externen Bezugs-
größen sind die zu erwartenden 
Leistungen für den Versicherten 
kalkulierbar. Jahr für Jahr erwirbt er 
oder sie Rentenbausteine in Form 
von Versorgungspunkten. Je nach-
dem wie lange der Arbeitnehmer bei 
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Antwort

MELDUNG DER ADRESSDATEN VON PFLICHTVERSICHERTEN
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(Absatz 2 Buchst. c der Ausführungsbestimmungen zu § 21 Abs. 2 der Satzung der VBL)
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DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG DER VBL – 
DIE PFLICHTVERSICHERUNG

dem ihn versichernden Arbeitgeber 
beschäftigt war und wie hoch die 
versicherten Entgelte sind, wird so 
die spätere Rentenleistung in unter-
schiedlicher Höhe aufgebaut. 

Tritt der Versicherungsfall zum Bei-
spiel wegen Erwerbsminderung oder 
Eintritt des Ruhestandes ein, werden 
alle Versorgungspunkte addiert und 
mit einem Festbetrag (= Messbe-
trag) von 4 Euro multipliziert. Hier-
aus ergibt sich die monatliche Rente. 
Auch die Hinterbliebenen eines Ver-
sicherten erhalten Rentenleistungen. 
Voraussetzung für alle Leistungen ist 
eine Wartezeit von 60 Monaten.

„Verzinsung“ der Beiträge

Die Zusatzrente ist eine beitrags-

sagt, die sich ergeben würde, wenn 
4 Prozent des zusatzversorgungs-
pfl ichtigen Entgelts in ein kapitalge-
decktes System eingezahlt worden 
wären. „Wären“ deshalb, weil die 
Betriebsrente noch weitgehend im 
Umlageverfahren fi nanziert wird. Für 
die Berechnung der Leistungen wird 
eine bestimmte Verzinsung der Bei-
träge unterstellt. In den sogenannten 
Altersfaktoren ist eine garantierte 
Verzinsung von 3,25 Prozent in der 
Ansparphase und 5,25 Prozent in 
der Rentenbezugsphase enthalten. 
Der Altersfaktor ist bei jüngeren Ar-
beitnehmern am höchsten und sinkt 
in der Alterstabelle kontinuierlich ab. 
Denn je jünger der Beschäftigte ist, 
desto stärker kann sich der Zinsef-
fekt auswirken, da der Verzinsungs-
zeitraum in der Regel länger ist. 

Rentenbausteine auch bei Eltern-
zeit oder Erwerbsminderung

Mit der Pfl ichtversicherung bei der 
VBL ist nicht nur der Ruhestand, 
sondern auch eine frühere Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit besser 
abgesichert. Tritt dieser Fall ein, 
werden dem Versicherten für die bis 
zur Vollendung des 60. Lebensjahres 
fehlende Zeit Versorgungspunkte als 
soziale Komponenten gutgeschrie-
ben. Auch junge Eltern erhalten 
während der Elternzeit Versorgungs-

punkte, wenn das Arbeitsverhältnis 
wegen der Elternzeit (früher Erzie-
hungsurlaub) ruht. Auf diese Weise 
beinhaltet das Punktemodell auch 
solidarische Elemente, wie sie in 
einer privaten Altersabsicherung 
zum Beispiel durch eine Lebensver-
sicherung keinen Platz haben.

Bonuspunkte

Zusätzlich zu den Versorgungspunk-
ten aufgrund der Beitragsleistung 
oder den sozialen Komponenten 
können Pfl ichtversicherte Versor-
gungspunkte aus der Überschuss-
verteilung als Bonuspunkte erwer-
ben. Da die Pfl ichtversicherung bei 
der VBL noch überwiegend umla-
gefi nanziert ist, wird als Vergleichs-
maßstab für die Überschussermitt-
lung die durchschnittliche Verzin-
sung der zehn größten Pensionskas-
sen Deutschlands zu Grunde gelegt. 
Die Bonuspunkte ergeben sich nach 
Abzug der Verwaltungskosten und 
der sozialen Komponenten.

Versicherungsnachweis

Die VBL informiert ihre Versicherten 
durch jährliche Versicherungsnach-
weise über die Anzahl der insgesamt 
erworbenen Versorgungspunkte und 
die sich daraus ergebende Betriebs-
rente wegen Alters. 

R ADRESSDATEN VON PFLICHTVERSICHERTEN

ERSICHERTEN

der Ausführungsbestimmungen zu § 21 Abs. 2 der Satzung der VBL)

BEITGEBER 

ben ausfüllen

nort

Wohnort
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Start der freiwilligen 
Versicherung

Zwei Umstände führten im Jahr 
2001 zum Start der freiwilligen be-
trieblichen Altersversorgung bei der 
VBL: Die Rentenreform nach dem 
Altersvermögensgesetz (AVmG) und 
die Umstellung der Zusatzversor-
gung.

Mit dem Tarifvertrag über die be-
triebliche Altersversorgung (ATV) 
vom 1. März 2002 schafften die 
Tarifpartner Arbeitgeber und Ge-
werkschaften die Grundlage für die 
freiwillige betriebliche Altersversor-
gung bei der VBL. Die freiwillige 
Versicherung dient vorrangig dazu, 
einen Ausgleich für das Absinken 
des Rentenniveaus der gesetzlichen 
Rente zu schaffen. Sie ist deshalb 
unverzichtbar für ein angemessenes 
Einkommen im Alter.

VBLextra – Der 
sichere Weg.

Seit September 2002
bietet die VBL ihren 
Pfl ichtversicherten 
die freiwillige betrieb-
liche Altersvorsorgung
VBLextra an, die sicha
an das Punktemodell 
der VBLklassik (Pfl ick
versicherung) anlehnt
Je nach Alter und Bei
erhalten Versicherte i
Versorgungspunkte fü
Ruhestand. Jahr für J
wächst so das Punkte
und schließt die persö
Rentenlücke. Die eing
Beiträge werden gara

mindestens 2,75 Prozent verzinst. 
Der tatsächliche Zinssatz wird vo-
raussichtlich höher liegen und die 
zu erwartende Rente um einiges 
steigern.

VBLdynamik – Ihre Zukunft.
Mit Sicherheit.

Seit Herbst 2003 bietet die VBL eine 
weitere Möglichkeit zur freiwilligen 
betrieblichen Altersversorgung an: 
Die VBLdynamik. Diese fondsge-
bundene, kapitalgedeckte Renten-
versicherung folgt einer intelligenten 
Anlagestrategie. Bei jüngeren 
Versicherten werden die Beiträge 
zunächst überwiegend in gewinn-
trächtigen Aktienfonds angelegt. 

Je älter ein Versicherter wird, um 
so mehr werden seine Beiträge in 
wertsichernde Rentenfonds umge-
schichtet. Auf diese Weise wird für 
die Versicherten bei hoher Sicherheit 
insgesamt eine höhere Rendite er-
wirtschaftet. 

Altersvorsorge nach Maß

Ob Azubi oder Familienpapa – jeder 
Versicherte kann bei der VBL sei-
nen persönlichen Vorsorgebedarf 
abdecken. So kann die VBLextra 
neben der sicheren und rentablen 
Altersrente auch eine Rente im 
Fall der Erwerbsminderung und die 
Versorgung von Hinterbliebenen 
gewährleisten. 



Staatliche Förderung

Staatliche Förderung für die VBLex-
tra und die VBLdynamik steht den 
meisten Versicherten zu. Mit ihr 
verringern sich die Kosten zugunsten 
der sicheren und gewinnbringenden 
Altersvorsorge. 

Die „Riester-Förderung“ bietet etwa 
neben Grund- und Kinderzulagen 
auch die Möglichkeit zur Steuer-
ersparnis über einen zusätzlichen 
Sonderausgabenabzug. Damit lohnt 
sich die „Riester-Rente“ nicht nur für 
Familien und Alleinerziehende, son-
dern zum Beispiel auch für Singles. 

Auch bei den Beiträgen geht die VBL 
beweglich auf Wünsche ihrer Versi-
cherten ein. Selbst kleine Monats-
beiträge zum Beispiel während der 
Ausbildung sind möglich. Falls der 
Versicherte aus dem Arbeitsverhält-
nis im öffentlichen Dienst ausschei-
det, kann er die Beitragszahlung in 
beliebiger Höhe fortsetzen. Die Lauf-
zeit der Versicherung kann der Ver-
sicherte bei der VBLdynamik selbst 
bestimmen und schon ab 60 Jahren 
die Leistungen in Anspruch nehmen. 
Damit bietet die VBL ihren Versicher-
ten eine betriebliche Altersvorsorge, 
die fl exibel den individuellen Bedürf-
nissen angepasst werden kann.

Eine andere staatliche Förderung 
erfolgt über die Entgeltumwandlung. 
Sie ist eine Absprache zwischen 
Beschäftigtem, Arbeitgeber und 
der VBL, einen Teil des Entgelts in 
Beiträge für die Altersvorsorge „um-
zuwandeln“. Mit der Entgeltumwand-
lung können Versicherte Steuern 
und bis 2008 auch Sozialabgaben 
sparen und für ihre Altersvorsorge 
einsetzen. Aber auch Arbeitgeber 
haben einen Vorteil von der Ent-
geltumwandlung, denn geringere 
Sozialabgaben senken ihre Lohnkos-
ten. Grundsätzlich müssen Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände 
die tarifrechtliche Voraussetzung für 
die Entgeltumwandlung schaffen. In 
einigen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes müssen sich die Tarifpart-
ner diesbezüglich noch einigen. Bis 
dahin nutzen Versicherte die Vorteile 
der Riester Förderung“

DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG DER VBL – 
DIE FREIWILLIGE VERSICHERUNG
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Sicherheit und Rentabilität der 
Anlage

Die VBL verwaltet als größte Zusatz-
versorgungskasse des öffentlichen 
Dienstes in Deutschland Beiträge 
und Umlagen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in einer Größenord-
nung von aktuell ca. 10 Milliarden 
Euro. Ziel der Vermögensverwaltung 
war und ist eine attraktive Renta-
bilität bei einer gleichzeitig hohen 
Anforderung an die Sicherheit der 
Kapitalanlagen. Die Vermögensan-
lage in der VBL hat heute anderen, 
weitaus komplexeren Anforderungen 
zu entsprechen als in der Ver-
gangenheit. In den verschiedenen 
Geschäftsbereichen der Pfl icht- und 
freiwilligen Versicherung mit ihren 
unterschiedlichen Produkten bieten 
sich ganz spezielle und differenzierte 
Anlageerfordernisse, was auch in 
einer strikten Trennung der Vermö-
genslagen in den unterschiedlichen 
Bereichen zum Ausdruck kommt.

Es bestehen mehrere Abrechungs-
verbände und Vermögensmassen 
mit unterschiedlichen Finanzierungs-
formen: In der Pfl ichtversicherung 
wird noch überwiegend im Umlage-
verfahren gearbeitet; der Abrech-
nungsverband Ost geht schrittweise 
zur kapitalgedeckten Finanzierung 
über. Die Freiwillige Versicherung ist 
ausschließlich kapitalgedeckt fi nan-
ziert. Aufgrund dieser komplexen 
Zusammensetzung des Vermögens 
verfolgt die VBL parallel ganz unter-
schiedliche Anlagestrategien. Dies 
funktioniert auf der Grundlage einer 
soliden und ausgefeilten Anlage-
struktur, die neue Akzente setzt und 
an die dargestellten Erfordernisse 

eines effektiven Kapitalanlage-
managements angepasst ist. 

Rechtliche Grundlagen

Die Anlagerichtlinien der VBL sind 
traditionell an die Vorgaben des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 
angelehnt. Seit den 80er Jahren hat 
die VBL damit begonnen, die durch 
das Versicherungsaufsichtsgesetz 
vorgegebenen Möglichkeiten der 
Kapitalanlage aktiver zu nutzen. 
Vom Beginn des Jahres 2004 an 
ist der bisherige Anlagekatalog des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 
in einer neuen Anlageverordnung 
aufgegangen und reformiert worden. 
Die Anlagemöglichkeiten wurden 
dabei erweitert und modernisiert. 
Entsprechend sind auch die Anlage-
richtlinien der VBL modifi ziert wor-
den. Der eingeschlagene Weg wird 
konsequent fortgesetzt. 

Asset-Liability-Steuerung

Um mit den vorhandenen Vermö-
genswerten und den daraus zu er-
zielenden Vermögenserträgen jeder-
zeit die bestehenden und künftigen 
Rentenverpfl ichtungen zu erfüllen, 
ist es notwendig, einen optimalen 
“Mix” der verschiedenen Vermö-
gensarten zu bilden. Hierzu werden 
für die verschiedenen Abrechnungs-
verbände mit Unterstützung externer 
Spezialisten regelmäßig so genannte 
Asset-Liability-Studien erstellt, die in
umfangreichen Simulationen in Ab -
hän gigkeit von der Verpfl ichtungssei-
te eine optimierte strategische Ver -
mögensaufteilung herausarbeiten.
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VERMÖGENSANLAGE HEUTE

Die Vermögensanlagen der VBL

Das Anlageportfolio der VBL umfasst 
im Wesentlichen kurzfristige Geldan-
lagen zur jederzeitigen Erfüllung der 
Rentenzahlungen und langfristige 
Vermögensanlagen in festverzinsli-
chen Anlagen, Grundstücken, Hypo-
thekendarlehen und Aktien. Der weit 
überwiegende Teil ist festverzinslich 
in Form von Namenspfandbriefen 
und Schuldscheindarlehen erst-
klassiger Schuldner (Staaten der 
Europäischen Union, Bundesländer, 
Landes- und Geschäftsbanken, Hy-
pothekenbanken) angelegt. 

Das Grundstücksportfolio besteht 
überwiegend aus wohnwirtschaftlich 
genutzten Immobilien in Deutsch-
land. Im Zuge einer breiteren Streu-
ung der Kapitalanlagen wurde das 
Anlageuniversum für Immobilien auf 
das europäische Ausland ausge-
weitet. Gewerbeimmobilien (Büro, 
Handel, Logistik) und Immobilienin-
vestitionen außerhalb Deutschlands 
werden dabei in Immobilienspezi-
alfonds gebündelt. Die VBL setzt 
hierbei international erfahrene Im-
mobilienmanager zur Erzielung einer 
attraktiven Rendite ein.

Das Aktienengagement der VBL 
erfolgt in Form von Spezialfonds. 
Der Großteil des Aktienengagements 
entfällt dabei auf die entwickelten 
Märkte in Europa. Die VBL hat die 
Mandate an in der jeweiligen As-
set-Klasse spezialisierte Manager 
vergeben. So sind beispielsweise 
Mandate vergeben an Manager, die 
ausschließlich in werthaltige Aktien 
(Value-Aktien) oder aber in kleinere 
Unternehmen (small caps) investie-

ren. Durch diese Art der spezialisier-
ten Mandate gelingt es den Mana-
gern, überdurchschnittliche Ergeb-
nisse zu erzielen. Als Asset-Manager 
fungieren dabei Gesellschaften aus 
der ganzen Welt (insbes. Deutsch-
land, Schweiz, Großbritannien, USA).

Risikomanagement

Um bei der Vielzahl an Asset-Ma-
nagern jederzeit den Überblick über 
das gesamte Anlagespektrum und 
den Zugriff auf das Vermögen zu 
behalten, ist es wichtig, dass die 
Asset-Manager bei ihren Anlageent-
scheidungen permanent durch eine 
von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht beaufsich-
tigte Kapitalanlagegesellschaft und 
Depotbank überwacht werden. 

Um dies zu erreichen und insbe-
sondere auch die ausländischen 
Gesellschaften als Asset-Manager 
überhaupt mit einzubeziehen, hat 
sich die VBL entschlossen, die 
Fondsmandate in Masterfonds bei 
einer einzigen Depotbank zu kon-
zentrieren. Ein Masterfonds ist ein 

Spezialfonds unter dessen Dach 
zahlreiche Manager für die ihnen 
jeweils zugeordneten Segmente 
zuständig sind. Durch die Trennung 
der Funktionen Asset-Management, 
Verwaltung und Depotbank wird die 
Transparenz in der gesamten Wert-
schöpfungskette erhöht.

Neben der Einhaltung und Überwa-
chung der formalen Vereinbarungen 
und Bestimmungen sind sämtliche 
Chancen und Risiken der verschie-
denen Anlageformen jederzeit zu 
bestimmen. Die Anlagetätigkeit kann 
so rechtzeitig an eine veränderte 
Marktsituation angepasst werden. 
Dies wird durch ein effi zientes Risi-
komanagement erreicht. 

Mit diesen Eckpfeilern der Anlagepo-
litik ist die Basis für eine Vermögens-
anlage geschaffen, die den veränder-
ten Anforderungen an das Kapitalan-
lagemanagement gerecht wird. Für 
ihre Versicherten, Rentner und die 
beteiligten Arbeitgeber gewährleistet 
die VBL damit eine höchstmögliche 
Sicherheit und Effi zienz in der Ver-
waltung des Vermögens. 
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VBL im Trend

Die Servicewüste Deutschland ge-
hört immer mehr der Vergangenheit 
an. Mit der Globalisierung und dem 
Wettbewerb der Standorte wachsen 
die Ansprüche und Erwartungen von 
Bürgerinnen und Bürgern auch an 
die öffentliche Verwaltung. Wie in 
anderen öffentlich-rechtlichen Ein-
richtungen in Deutschland steht der 
Dienstleistungsgedanke in der VBL 
an vorderster Stelle der Geschäfts-
politik. Modernisierung beginnt in 
den Köpfen der Mitarbeiter. 

Eine Glühbirne strahlt von innen

Service kann nur geben, wer ihn lebt 
– nach innen wie nach außen. Denn 
Service braucht die Zusammenarbeit 
von Mitarbeitern. Die komplexen 
Aufgaben können nur dann optimal 
erfüllt werden, wenn 
die einzelnen Arbeits-
bereiche ihre Not-
wendigkeiten und 
Ziele miteinander 
defi nieren und auf-
einander abstimmen. 
Dazu ist eine gute 
Kommunikation erfor-
derlich.

Eine Grundlage des gegenseitigen 
Verständnisses und des Dialogs ist 
der Fluss von Informationen. Um 
diesen zu unterstützen, nutzt die 
VBL die Möglichkeiten eines um-
fangreichen Intranets: Das VBLnet 
ist für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ein Portal für den gemeinsa-
men Austausch von Informationen. 
Neben Hintergründen zu wichtigen 
Projekten fi nden sich hier auch Dis-
kussionsforen oder Formulare zum 
Herunterladen. 

Mitarbeiter lassen sich leichter 
fordern, wenn sie auch gefördert 
werden. Aus diesem Grund sind 
Weiterbildungen bei der VBL selbst-
verständlich. So bleiben Mitarbeiter 
bestens geschult und motiviert. Die 
Erfahrung von Kollegen, aber auch 
„Frischer Wind“ von externen Part-
nern steigern das Know-how der 

Mitarbeiter und fördern damit die 
Weiterentwicklung der VBL.

Am Kunden interessiert

Das Thema Rente ist kompliziert 
und schwer verständlich – zumal in 
Deutschland. Dabei macht die Über-
alterung der Gesellschaft das Thema 
immer wichtiger. Dies hat die VBL 
als Aufgabe erkannt und bietet mehr 
als die rein fi nanzielle Absicherung: 
Versicherte, beteiligte Arbeitgeber 
und Interessierte erhalten die für Sie 
wichtigen Informationen. Nicht im-
mer lässt sich das komplizierte The-
ma Rente vereinfachen und schnell 
verständlich machen. Doch mittels 
der modernen Medien kann die VBL 
umfassend und persönlich beraten.
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MODERNISIERUNG IN DER VBL

VBL im Dialog 

Statt eines Netzwerks von Vertretern 
und Filialen nutzt die VBL die Vor-
teile von klassischen und modernen 
Medien. Je nach Anlass halten Fax 
oder Telefon und natürlich auch das 
Internet den Kontakt zum Kunden 
aufrecht.

Neben Briefpost und Fax hat das 
Telefon in den vergangenen Jahren 
eine Aufwertung erfahren. Die VBL 
steuert mit Hightech-Anlagen sowohl 
eingehende Anrufe als auch abge-
hende Anrufe zum Kunden. Ein Tele-
fondienstleister (Call-Center) nimmt 
für die VBL erste Anfragen entgegen 
und hält einfache Beratungsgesprä-
che. Vertiefende Information kommt 
von den VBL-Mitarbeitern selbst 
– ob telefonisch oder schriftlich. 
Neben dem direkten Kundenkontakt 

gehört auch die Pressearbeit zum 
täglichen Brot der VBL. Zahlreiche 
Anfragen von Journalisten gehen 
täglich ein und müssen beantwortet 
werden. Je nach Anlass versendet 
die VBL auch eigene Pressemit-
teilungen und schreibt Artikel für 
Fachzeitungen. Pressearbeit ist ein 
weiterer Baustein im Dialog mit den 
Kunden.

Darüber hinaus bietet die VBL mit 
ihrem Internetauftritt Information 
rund um die Uhr. 

Zeitgemäße Online-Services

Dienst am Kunden ist heute ohne 
Internet und E-Mail kaum noch 
denkbar. Dies gilt auch für Kommu-
nen, Behörden und andere öffent-
lich-rechtliche Einrichtungen. Weg-
weisend ist hier der Bund mit seiner 

Initiative „BundOnline 2005“. Diese 
fordert von Bund, Ländern und Ge-
meinden eine intensive Zusammen-
arbeit im Bereich E-Government 
– das heißt der elektronischen Ver-
waltung. Die Vorzüge liegen auf der 
Hand: Die Verwaltung wird effektiver 
und die Dienstleistung ansprechen-
der. Dies gilt sowohl für die Abläufe 
innerhalb der Einrichtungen als auch 
zwischen ihnen und den Bürgern.

In ihrem E-Mail-Newsletter an 
Versicherte, Beteiligte und Interes-
sierte weist die VBL unter anderem 
auf Neuigkeiten, Wissenswertes 
oder neue Services in ihrem Internet-
auftritt hin. 

Der Onlineauftritt der VBL hat zahl-
reiche Informationen und Services 
im Angebot: Von unterschiedlichen 
Online-Rechnern über Dokumente 

zum Abrufen bis zum 
Bestellservice und 
zur Rückrufanfrage. 
Die VBL ist mit Ihrem 
Internetauftritt auf 
der Höhe der Zeit. 
Neue Entwicklungen 
wie die elektronische 
Signatur wird sie 
aufnehmen und um-
setzen – die Weichen 
sind gestellt.
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Neues Anforderungsprofi l

Mit der Neugestaltung der Zusatz-
versorgung im Jahr 2001 haben 
sich die Aufgaben der VBL geändert. 
Die Rentenleistungen sind durch die 
Einführung einer beitragsorientierten 
Betriebsrente mit weniger Aufwand 
zu berechnen als im Gesamtversor-
gungssystem. Dafür werden mehr 
Mitarbeiter für den Beratungs- und 
Informationsservice gebraucht. Dies 
ist nicht nur im Bereich der Freiwilli-
gen Versicherung der Fall. Die VBL-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
informieren beispielsweise über

� Fragen zum neuen Leistungs-
recht und im Zusammenhang 
mit dem Systemwechsel 

� die steuerliche Behandlung der 
Arbeitnehmerbeiträge in der 
Pfl ichtversicherung 

� die verschiedenen Modelle in 
der Freiwilligen Versicherung 
und den vorteilhaftesten indivi-
duellen Zuschnitt der Beiträge

� Fragen zum Meldewesen und 
den zu entrichtenden Umlagen 
der Arbeitgeber

� Auswirkungen von Umstruktu-
rierungsmaßnahmen bei den 
beteiligten Arbeitgebern auf die 
Beteiligung bzw. die Pfl ichtversi-
cherungen

Gerade in der schwierigen Umstel-
lungsphase konnte nicht jeder Mit-
arbeiter Fragen aus allen Bereichen 
beantworten. Aus diesem Grund wa-
ren die Bereiche Leistungen aus der 
Pfl ichtversicherung, Durchführung 
der Versicherungen und Freiwillige 
Versicherung bisher in eigenen Ab-
teilungen organisiert. Dies ist jedoch 
aus der Sicht der Kunden häufi g 
unbefriedigend. 

Beratung aus einer Hand

Zur Verbesserung der Kundenorien-
tierung und der Qualität der Service-
leistungen wird die VBL in Zukunft 
eine einheitliche Sachbearbeitung 
und Kundenbetreuung haben. Die 
Kernaufgaben werden zukünftig in
einer Front- und Back-Offi ce-
Struktur durchgeführt werden. Da-
bei übernehmen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Front-Offi ce den 
Kontakt zu den Kunden (Versicherte, 
Rentner und beteiligte Arbeitgeber). 
Die eigentliche Sachbearbeitung 
wird im Back-Offi ce vorgenommen. 

Durch eine solche Aufgabenteilung 
können die vorhandenen Ressourcen 
wesentlich besser genutzt werden. 
Ein umständliches Hin- und Her- 
Verbinden zwischen den jeweils zu-
ständigen Abteilungen ist dann nicht 
mehr erforderlich. Zur Umsetzung 
dieser neuen Struktur ist zunächst 
eine Neuorganisation der Kernabtei-
lungen in der oben beschriebenen 
Art und Weise erforderlich. Dazu 
werden auch die Geschäftsprozesse 
im Sinne einer Optimierung überar-
beitet und neu defi niert.

Integrierter Arbeitsplatz

Die einheitliche Sachbearbeitung 
setzt voraus, dass der Mitarbeiter an 
seinem Arbeitsplatz Zugriff auf alle 
kundenbezogenen Informationen hat. 
Damit der integrierte Arbeitsplatz 
realisiert werden kann, ist eine völlig 
neue IT-Infrastruktur zu schaffen. 
Zu Fragestellungen wie der Einfüh-
rung einer neuen Basistechnologie, 
Anwendungsfragen und anderen 
IT-bezogenen Themen wird die VBL 
verschiedene Projekte aufl egen. 
Alle diese Projekte müssen wie die 
Zahnräder eines Uhrwerkes zur rich-
tigen Zeit ineinandergreifen, damit 
das Gesamtziel erreicht wird. 

Unternehmenskultur

Das Selbstverständnis der VBL hat 
sich in den letzten Jahren deutlich 
verändert. Neue Aufgaben und Ziele 
haben diesen Prozess ausgelöst, 
aber auch die allgemeine Entwick-
lung der Dienstleistungslandschaft 
im öffentlichen Dienst. Die anste-
hende Umorganisation ist ein wei-
terer Meilenstein auf dem Weg, die 
neuen Ziele nach innen und außen 
zu erreichen. Dieser Prozess kann 
nur gelingen, wenn die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ihn selbst 
tragen. 

Zur Kultur des Unternehmens ge-
hört auch die Wertschätzung seiner 
Mitarbeiter. Denn eines ist unbe-
streitbar: Jedes Unternehmen lebt 
durch und von seinen Mitarbeitern. 
Dieser Erkenntnis folgend wird sich 
auch die Arbeitsweise in der VBL 
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DIE VBL AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT 

weiterentwickeln. Eine Arbeitsweise 
in fl achen Hierarchien, eine team-
orientierte Organisation sowie ein 
kooperativer Führungsstil sind nur 
einige Stichwörter. Der Erfolg des 
Unternehmens ist der Erfolg des 
einzelnen Mitarbeiters. Dieser wird 
besser gefördert und in die Prozesse 
eingebunden. Gleichzeitig ist Enga-
gement nicht nur Recht, sondern 
auch Pfl icht. Auch die Fachbereiche 
außerhalb der Kerntätigkeit spielen 
in dem beschriebenen Prozess eine 
wichtige Rolle. Sie unterstützen den 
Kernbereich und sind damit Dienst-
leister für ihre Kollegen. Das gilt für 
die Arbeit des IT-Bereichs genauso 
wie für die Tätigkeit der Personalver-
waltung, um nur einige Beispiele zu 
nennen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der VBL haben ihre Kompetenz und 
Motivation bei der Einführung der 
neuen Betriebsrente unter Beweis 
gestellt. Sie werden auch die anste-
hende Umorganisation zur Zufrie-
denheit ihrer Kunden bewältigen.

Der Weg ist das Ziel

Auch wenn der VBL erneut gro-
ße Veränderungen bevorstehen, 
so bleibt die eigentliche Aufgabe 
dieselbe wie vor 75 Jahren: Die 
Verbesserung der Lebensqualität 
im Ruhestand für Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst durch die Zusatz-
versorgung. Dabei ist die Tradition 
gleichermaßen Verpfl ichtung und 
Ansporn für Veränderungen. 

– Beständig ist nur die Unbestän-
digkeit – hat Immanuel Kant einmal 
formuliert. Dieser Satz drückt etwas 
aus, das auch für die Geschichte der 
VBL gilt. Gerade weil sie in der Ver-
gangenheit immer wieder schwierige 
Situationen zu meistern hatte, ist 
Veränderung für sie kein Schreck-
gespenst, sondern Selbstverständ-
lichkeit.
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DIE PRÄSIDENTEN

1929 – 1956 Dr. Hans Iltgen 

1956 – 1967 Friedrich Wieland 

1967 – 1976 Heinz Pretzsch 

1976 – 1986 Kurt Schulte 

1986 – 1991 Dr. Ernst-Wilhelm Eickhoff 

1992 – 2002 Dr. Rolf Schmid 

seit 2002 Wolf R. Thiel 
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DIE VORSITZENDEN DES 
VERWALTUNGSRATS 

1929 – 1942 Ministerialrat Frosch
 Preußisches Finanzministerium

1942 – 1945 Ministerialdirigent Dr. Woothke
 Reichfi nanzministe rium

1950 – 1957 Staatssekretär Dr. Ringelmann
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen
  
1957 – 1960 Ministerialdirigent Dr. Kiefer
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen 
  
1960 – 1968 Staatssekretär Dr. Lippert
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen
  
1968 – 1971 Staatssekretär Jaumann
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen 

1971 – 1975 Staatsminister Dr. Hillermeier
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen
  
1975 – 1993 Staatssekretär Meyer 
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen
  
1993 – 1998 Staatssekretär Zeller
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen  

seit 1999 Staatsminister Prof. Dr. Faltlhauser MdL
 Bayer. Staatsministerium der Finanzen

 und
 
 Hartmut Limbeck 
 ver.di (ehemaliger Leiter des ver.di-
 Landesbezirks Nordrhein-Westfalen)

 als 
 amtierende bzw. alternierende
 Vorsitzende in kalenderjährlichem Wechsel
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